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1980 04 29 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über 
die Umstellung des Grundbuchs auf auto­
mationsunterstützte Datenverarbeitung und 
die ~nderung des Grundbuchsgesetzes und 
des Gerichtskommissärsgesetzes (Grundbuchs-

umstellungsgesetz - GUG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Abschnitt 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1. (1) Der Bundesminister für Justiz wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Bauten und Technik die Umstel­
lung des Grundbuchs auf automationsunter­
stützte Datenverarbeitung (§ 2 Abs. 1) nach 
Maßgabe der technischen und personellen Mög­
lichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit für bestimmte 
Gerichte mit Verordnung anzuordnen. Für die 
Landtafel und für das Eisenbahnbuch kann diese 
Anordnung gesondert getroffen werden. 

(2) Auf das umgestellte Grundbuch sind die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur an­

. zuwenden, soweit im zweiten Abschnitt nichts 
anderes bestimmt wird. 

2. A b s c h n i t t 

BESTIMMUNGEN FüR DAS UM GESTELL TE 
GRUNDBUCH 

Grundstücksdatenbank 

§ 2. (1) Das Hauptbuch ist nur durch Spei­
cherung der Eintragungen in einer Datenbank 
zu führen und mit dem Grundstücksverzeichnis 
des Grundsteuer- oder Grenzkatasters zu ver­
knüpfen (Grundstücksdatenbank). 

(2) Die Benützungsarten der Grundstücke 
sind nicht als Grundbuchseintragung zu füh­
ren. Mit den Eintragungen des Hauptbuchs sind 
jedoch die Eintragungen des Grundsteuer- oder 
Grenzkatasters über die Benützungsarten, das 
Flächenausmaß und die Anschrift der Grund­
stücke wiederzugeben. 

Verzeichnis der gelöschten Eintragungen 

§ 3. (1) Zu jedem Hauptbuch ist. ein Ver­
zeichnis der gelöschten Eintragungen zu füh­
ren; es steht rechtlich dem Hauptbuch gleich. 

(2) Soweit die Wiedergabe des Grundbuchs­
standes dadurch nicht beeinträchtigt wird, sind 
die Einverleibung der Löschung und die Löschung 
von Grundbuchseintragungen nur dadurch ein­
zutragen, daß diese in das Verzeichnis der ge­
löschten Eintragungen übertragen werden. Eine 
Eintragung über die übertragung ist nur im 
Verzeichnis der gelöschten Eintragungen vorzu­
nehmen; sie hat das Datum (Tag, Monat, Jahr) 
der übertragung anzugeben. Diese Eintragung 
ersetzt die Löschungseintragung. 

(3) Wird eine nur teilweise gelöschte Ein­
tragung übertragen, so ist sie im Hauptbuch 
durch eine Eintragung zu ersetzen, die den noch 
aufrechten Teil der Eintragung wiedergibt. In 
dieser Eintragung ist auch die Tagebuchzahl, zu 
der die übertragung vorgenommen wurde, 
unter Beifügung der Jahreszahl anzugeben. 

(4) Eintragungen, die für die Wiedergabe des 
aufrechten Grundbuchsstandes nicht mehr von 
Bedeutung sind, sind von Amts wegen in das 
Verzeichnis der gelöschten Eintragungen zu 
übertragen. Dies gilt insbesondere für Eintra­
gungen, mit denen eine vorgemerkte Löschung 
gerechtfertigt wird, mit denen ein Bestandteil 
eines Grundbuchskörpers abgeschrieben wird 
oder mit denen die Grenzen eines Grundstücks 
geändert werden, sowie für Eintragungen, mit 
denen ein Bestandteil eines Grundbuchskörpers 
zugeschrieben wird, sobald alle in der Einlage 
eingetragenen Eigentümer gewechselt haben. 

(5) In das Verzeichnis der gelöschten Eintra­
gungen sind im Weg der automationsunter­
stützten Datenverarbeitung auch Hinweise über 
den Vollzug der Eintragungen im Hauptbuch 
unter Angabe des Datums (Tag, Monat, Jahr} 
aufzunehmen. 

Hilfsverzeichnisse 
§ 4. (1) In der Grundstücksdatenbank ist auch 

ein Verzeichnis der Anschriften der Grundstücke 
(Anschriftenverzeichnis) zu führen. 
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2 334 der Beilagen 

(2) Die Hilfsverzeichnisse (Grundstücks-, An­
schriften- und Personenverzeichnis) sind nur 
durch Verknüpfung der in der Grundstücksdaten­
bank gespeicherten Eintragungen des Grundbuchs 
und des Grundsteuer- oder Grenzkatasters zu 
führen. 

Grundbuchsabschriften und Grundbuchseinsicht 
bei Gericht 

§ 5. (1) An der Stelle von Grundbuchsaus­
zügen sind Abschriften auszufertigen. 

(2) Die Einsicht in das Hauptbuch und die 
Hilfsverzeichnisse ist durch die Ausfertigung 
von Abschriften zu gewähren. Auf Verlangen 
hat der Grundbuchsführer jedoch kurze Mit­
teilungen über Eintragungen im Hauptbuch oder 
in Hilfsverzeichnissen mündlich zu erteilen; statt 
dessen kann auch die Einsicht in Abschriften 
oder mit Hilfe geeigneter technischer Vorrich­
tungen gewährt werden. 

. (3) Abschriften aus dem Hauptbuch und den 
Hilfsverzeichnissen sind nur auf Verlangen mit 
dem Gerichtssiegel zu versehen und zu unter-
fertigen. . 

(4) Abschriften und Mitteilungen aus dem 
Personen verzeichnis sind den dort eingetragenen 
Personen über die sie betreffenden Eintragungen 
zu erteilen. Darüber hinaus sind Abschriften 
und Mitteilungen aus dem Personen verzeichnis 
nur denjenigen Personen, die ein rechtliches 
Interesse daran darlegen, in dem dadurch gerecht­
fertigten Umfang zu erteilen. über die Ver­
weigerung der Erteilung einer Abschrift ist mit 
Beschluß. zu entscheiden. Die Anfechtung dieses 
Beschlusses richtet sich nach den Vorschriften 
über das Verfahren außer Streitsachen. 

(5) Abschriften (Abs.l) und Einsicht (Abs. 2) 
sind auch über Grundbücher. zu gewähren, die 
bei anderen Gerichten geführt werden. 

Grundbuchsabfrage für Notare 

§ 6. (1) Notare haben in ihrer Anitskanzlei' 
die technischen Voraussetzungen für die Ab­
frage von Eintragungen des Hauptbuches und 
der Hilfsverzeichnisse aus der Grundstücks­
datenbank mittels automationsunterstützter Da­
tenverarbeitung zu schaffen (Grundbuchsabfrage). 

(2) Der Bundesminister für Justiz hat nach An­
hörung der tlsterreichischen Notariatskammer 
unter Bedachtnahme auf den Fortschritt der 
Umstellung des Grundbuchs auf automations­
unterstützte Datel1verarbeitung und die tech­
nischen Gegebenheiten für die einzelnen Amts­
stellen von Amts wegen mit Bescheid den Zeit­
punkt festzusetzen, bis zu dem die technischen 
Voraussetzungen nach Abs. 1 geschaffen sein 
müssen. Ab diesem Zeitpunkt steht dem Notar 
die Befugnis zur Grundbuchsabfrage (Abs. 1) in 
dem durch § 2 a des Bundesgesetzes vom 11. No­
vember 1970, BGBl. Nr. 343, über die, Tätig-

keit der Notare als Beauftragte des Gerichtes 
(Gerid1tskommissäre) im Verfahren außer Streit­
sachen bestimmten Umfang zu. 

(3) Der Bundesminister für Justiz hat unte~ 
Bedachtnahme auf die technischen Gegebenhei­
ten Notaren die Befugnis zur Grundbuchsab-
frage auf Antrag auch vorher zu erteileil. ' 

Grundbuchsabfrage für Rechtsanwälte 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Justiz hat 
unter Bedachtnahme auf die technischen Gege­
benheiten Rechtsanwälten auf Antrag die Be­
fugnis zur Grundbuchsabfrage (§ 6 Abs. 1) mit 
Bescheid zu erteilen. Diese Befugnis erstreckt 
sich nicht auf das Personenverzeichnis. ' 

(2) Im Rahmen dieser Befugnis haben sie 
jedermann Grundbuchseinsicht zu gewähren. Sie 
haben hierfür Anspruch auf ein Entgelt, dessen 
Höhe sich nach den für die Einsicht bei Gericht 
festgesetzten Gebühren richtet . 

Grundbuchsabfrage für andere Personen 

§ 8. (1) Der Bundesminister für Justiz hat 
unter Bedachtnahme auf die technischen Gege­
benheiten die Befugnis zur Grundbuchsabfrage 
(§ 6 Abs. 1) auch anderen Personen - sofern 
ihnen diese Befugnis nicht im Weg der Amts­
hilfe zu gewähren ist - auf Antrag mit Be­
scheid zu erteilen, wenn der Bedarf, in das 
Grundbuc.'1 Einsicht zu nehmen, nicht durch die 
bestehenden Einsichtsmöglichkeiten in zumut­
barer Weise befriedigt werden kann. Diese Be­
fugnis erstreckt sich nicht auf das Personenver­
zeichnis. 

(2) Der Bundesminister für Justiz hat die 
Befugnis nach Abs. 1 zu entziehen, wenn der 
Bedarf wegfällt. 

Bedingungen und Auflagen 

§ 9. (1) Die Befugnis zur Grundbuchsabfrage 
nach den §§ 6 bis 8 kann gegebenenfa,lls unter 
Bedingungen oder mit Auflagen zur Sicherung 
des ordnungsgemäßen Betriebes der Grund­
stücksdatenhank erteilt werden. 

(2) Der Bundesminister für Justiz hat die 
Befugnis zur Grundbuchsabfrage nach den §§ 7 
und 8 zu entziehen, wenn die nach Abs. 1 damit 
verbundenen Auflagen trotz vorangegangener 
Androhung dieser Rechtsfolge nicht befolgt 
werden. Die Befugnis ist neuerlich zu erteilen, 
wenn anzunehmen ist, daß die nach Abs. 1 
zu erteilenden Auflagen künftig befolgt werden. 

Anträge 

§ 10. Der Bundesminister für Justiz kann für 
die Einbringung von Grundhuchsanträgen mit 
Verordnung die Verwendung von amtlichen 
Formularen anordnen, um deren zweckmäßigere 
Behandlung zu ermöglichen. 
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Plombe 

§ 11. Die Tagebuchzahl imerledigter Grund­
buchsstücke ist unter Beifügung der Jahreszahl 
in der Aufschrift der Einlage, in der eine Ein­
tragung stattfinden soll, als Plombe ersichtlich 
zu machen. 

Inhalt der Eintragungen 

§ 12. (1) In Grundbuchseintragungen sind der 
Tag und· der Monat des Einlangens des Grund­
buchsstücks beim Grundbuchsgericht sowie die 
Bezeichnung der Eintragung als Einverleibung, 
Anmerkung oder Ersichdichmachung nicht an­
zugeben. 

(2) Beim Erwerb des Eigentumsrechts und des 
Pfandrechts ist die Urkunde, aus der sich der 
Anspruch auf den Erwerb des Eigentumsrechts 
oder des Pfandrechts ergibt, nach ihrem Aus­
stellungsdatum und ihrem Inhalt, sofern es sieh 
jedoch um eine der im § 33 Abs. 1 lit. b bis d 
GBG 1955 aufgezählten Urkunden handelt, 
nach ihrer Art zu bezeichnen. Der Bundesmini­
ster für Justiz kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bauten und Technik durch 
Verordnung anordnen, daß dabei nur bestimmte 
Bezeichnungen verwendet werden dürfen. Von 
mehreren Ausstellungsdaten ist nur das letzte 
anzugeben. 

(3) Soweit sich aus Abs. 2 und § 5 zweiter 
Satz GBG 1955 nichts anderes ergibt, hat in 
Grundbuchseintragungen die Angabe von Ur­
kunden zu unterbleiben. 

(4) Bei der Eintragung des Eigentümers und 
des Bauberechtigten ist auch deren Anschrift er­
sichtlich zu machen. 

Vollzug 

§ 13. (1) Eine Eintragung in das Grundbuch 
darf, sofern die zugrunde liegende Plombe er­
sichtlich gemacht ist, auch ohne schriftlichen 
Auftrag des Grundbuchsgerichts vorgenommen 
werden. Die Plombe darf jedoch erst auf Grund 
eines diese Eintragung bewilligenden oder an­
ordnenden Beschlusses des Grundbuchsgerichts 
gelöscht werden. Danach darf die Eintragung 
nur noch auf Grund eines gerichtlichen Auftrags 
berichtigt werden. 

(2) Der Abs. 1 gilt für die übertragung von 
Ein tragungen in das Verzeichnis der gelöschten 
Eintragungen sinngemäß. 

Letzte Tagebuchzahl 

§ 14. In jeder Einlage ist im Weg der auto­
mationsunterstützten Datenverarbeitung in der 
Aufschrift die Tagebuchzahl der jeweils letzten 
vollzogenen Eintragung unter Beifügung der 
Jahreszahl als letzte Tagebuchzahl ersichtlich zu 
machen. Diese Ersichtlichmachung ist gleichzeitig 
mit der Löschungder Plombe gemäß § 13 Abs. 1 

zu berichtigen. Ein Beschluß des Grundbuchs­
gerichts ist hierfür nicht erforderlich. 

Berichtigung des Lastenblatts 

§ ,15. Die Bezeichnung des belasteten Mit­
eigentumsanteils in einer Eintragung im· Lasten­
blatt ist im Weg der automationsunterstützten 
Datenverarbeitung zu berichtigen, wenn sich 
diese Bezeichnung auf Grund einer Eintragung 
in das Eigentumsblatt ändert. Ein Beschluß des 
Grundbuchsgerichts ist hiefür nicht erforder­
lich. 

Verständigung des Vermessungsamtes 

§ 16. Die Verständigung des Vermessungs­
amtes von Knderungen im Eigentumsblatt hat 
zu unterbleiben. 

Berichtigung von Fehlern 

§ 17. Tritt bei der Speicherung von Grund­
buchseintragungen ein Fehler auf, so ist § 104 
Abs; 3 GBG 1955 sinngemäß anzuwenden. 

Innere Einrichtung des Grundbuchs 

§ 18. (1) Abgesonderte Eigentums- und Lasten­
blätter (§ 6 Abs. 1 AllgGAG) sind nicht anzu­
legen. 

(2) In Tiro! sind die gesonderten Abteilungen 
des Hauptbuchs (§ 69 AllgGAG) dadurCh zu 
bilden, daß den Einlagen der geschlossenen Höfe 
die Einlagezahlen von 90 000 aufwärts, den an­
deren Einlagen die Einlagezahlen bis 90 000 vor­
behalten werden. 

3. A b s c h n i t t 

UMSTELLUNGSVERF J~.HREN 

Ersterfassung 

§ 19. (1) Bei der Umstellung sind die im be­
stehenden Hauptbuch enthaltenen Eintragun­
gen in dem Umfang und in der Fassung in 
der Grundstücksdatenbank zu speichern, die den 
Bestimmungen über die Führung des Haupt­
buchs im automationsunterstützten Grundbuch 
entsprechen. Wohnungseigentum ist stets auf 
dem Mindestanteil einzutragen, mit dem es ver­
bunden ist. 

(2) Die folgenden Eintragungen si~d jedoch 
nicht zu speichern: 

1. Eintragungen, von denen mit . großer 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden 
kann, daß sie gemäß § 131 Abs. 2 GBG 1955 
gegenstandslos siiJ.d; 

2. vor dem 1. Mai 1945 eingetragene Pfand­
rechte zur Sicherung- von Forderungen, die 
10000 S nicht übersteigen. 

(3) In Tirol sind die in der Höfeabteilung 
enthaltenen Einlagen mit einer um 90 000 ler­
höhten Einlagezahl zu bezeichnen. 
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4 334 der Beilagen 

Eröffnung des umgestellten Grundbuchs 

§ 20. Sobald die Eintragungen sämtlicher Ein­
lagen einer Katastralgemeinde, einer Landtafel 
oder eines Eisenbahnbuchs in der Grundstücks­
datenbank gespeichert sind, hat das Grundbuchs­
gericht den Tag festzusetzen, mit dem sie als 
Grundbuch zu behandeln sind (Eröffnung des 
umgestellten Grundbuchs). 

Berichtigung 

§ 21. (1) Entsprechen die im Zeitpunkt der 
Eröffnung des umgestellten Grundbuchs gespei­
cherten Eintragungen nicht dem § 19, so sind 
sie auf Antrag oder von Amts wegen im Ver­
fahren in Grundbuchssachen zu berichtigen. Die 
Berichtigung umfaßt auch die Aufnahme feh­
lender Eintragungen. 

(2) Auf Antrag sind auch Eintragungen auf­
zunehmen, deren Speicherung gemäß § 19 Abs. 2 
unterblieben ist. Für die im ,§ 19 Abs. 2 Z 1 
angeführten Eintragungen gilt dies jedoch nicht, 
wenn ihre Löschung gemäß § 133 GBG 1955 
sogleich angeordnet werden könnte. 

(3) Werden durch die Berichtigung bücher­
liche Rechte dritter Personen berührt, die auf 
Grund eines Rechtsgeschäftes nach der Um­
stellung des Grundbuchs eingetragen wurden, 
so ist sie nur dann zulässig, wenn der Antrag 
auf Berichtigung innerhalb von sechs Monaten 
nach der Eröffnung des umgestellten Grund­
buchs beim Grundbuchsgericht einlangt oder die 
amtswegige Berichtigung innerhalb dieser Frist 
vollzogen wird. 

Edikt 

§ 22. (1) Das Grundbuchsgericht hat die Er-. 
öffnung des umgestellten Grundbuchs mit Edikt 
unter sinngemäßer Anwendung des § 60 Abs. 1 
erster Satz AllgGAG kundzumachen. 

(2) Das Edikt hat eine Belehrung über die 
Möglichkeit der Berichtigung gemäß § 21 zu 
enthalten. 

Behandlung von Grundbuchsstücken 

§ 23. Im Zeitpunkt der Eröffnung des um­
gestellten Grundbuchs unerledigte Grundbuchs­
stücke sowie Grundbuchsstücke, die während der 
im § 21 Abs. 3 bestimmten Frist beim Grund­
buchsgericht einlangen, sind auch mit dem Buch­
stand in dem vor der Umstellung geführten 
Hauptbuch zu vergleichen. Gegebenenfalls ist 
eine Berichtigung gemäß § 21 vorzunehmen. 

Übertragung von Grundbuchskörpern aus der 
Landtafel 

§ 24. (1) Die übertragung von Grundbuchs­
körpern oder Teilen von Grundbuchskörpern 
gemäß§ 68 Abs. 2 AllgGAG ist nach der Um­
stellung einer Landtafel auf automationsunter-

stützte Datenverarbeitung auf Anordnung des 
Präsidenten des Oberlandesgerichtes auch von 
Amts wegen vorzunehmen, wenn dies mit Rück­
sicht auf den Stand der Umstellung der betrof­
fenen Grundbücher auf automationsunterstützte 
Datenverarbeitung zweckmäßig ist. 

(2) Erstrecken sich die zu übertragenden Grund­
buchskörper oder Teile von Grundbuchskörpern 
innerhalb eines Gerichtsbezirks über mehrere 
Katastralgemeinden, so können unter Berück­
sichtigung der übersichtlichkeit des Grundbuchs 
und der leichteren Grundbuchsführung für die­
sen Gerichtsbezirk auch mehrere Grundbuchs­
körper gebildet werden. 

4. A b s c h n i t t 

KNDERUNG DES GBG 1955 

§ 25. Das Allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, 
BGBl. Nr. 39, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBl. Nr. 91/1976, wird geändert wie 
folgt: 

1. § 27 Abs. 2 hat zu lauten wie folgt: 

,,(2) Sie müssen auch eine solche Bezeichnung 
der an dem Rechtsgeschäft beteiligten Personen, 
daß sie nicht mit anderen verwechselt werden 
können, einschließlich des Geburtsdatums na­
türlicher Personen sowie die Angabe des Ortes, 
Tages, Monates und Jahres der Ausfertigung der 
Urkunde enthalten.« 

2. § 31 Abs. 1 hat zu lauten wie folgt: 

,,(1) Die Einverleibung (§ 8 Z 1) kann nur 
auf Grund öffentlicher Urkunden oder solcher 
Privaturkunden geschehen, auf denen die Un­
terschriften der Parteien gerichtlich oder nota­
riell beglaubigt sind und der Beglaubigungs­
vermerk bei natürlichen Personen auch das Ge­
burtsdatum enthält.« 

3. Dem§ 98 wird der folgende Satz ange­
fügt: 

"Bei natürlichen Personen ist· auch das Ge­
burtsdatum anzuführen." 

5. A b s c h n i t t 

KNDERUNG DES GERICHTSKOMMISSKRS­
GESETZES 

§ 26. Im Bundesgesetz vom 11. November 
1970, BGBl. Nr. 343, über die Tätigkeit der 
Notare als Beauftragte des Gerichtes (Gerichts­
kommissäre ) im Verfahren außer Streitsachen 
wird nach dem ,§ 2 die folgende Bestimmung 
eingefügt: 

,,§ 2 a. (1) Ein Notar, dem die Befugnis gemäß 
§ 6 Grundbuchsumstellungsgesetz zusteht, ist 
bei der Ausü'bung dieser Befugnis als Gerichts­
kommissär tätig. 
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(2) Diese Befugnis erstreckt sich unbeschadet 
des Abs. 3 auf das Personenverzeichnis nur, so­
weit er als Gerichtskommissär in Verlassen­
schaftssachen tätig wird. 

(3) Er hat im Rahmen dieser Befugnis jeder­
mann Grundbuchseinsicht zu gewähren. § 5 
Abs. 2, 3, 4 erster Satz und 5 Grundbuchs­
umstellungsgesetz ist sinngemäß anzuwenden. 

(4) Der Notar hat für Amtshandlungen nach 
Abs. 3 Anspruch auf Gebühren, deren Höhe 
sich nach den für gleichartige Amtshandlungen 
der Gerichte festgesetzten GerichJ:sgebühren 
richtet." 

6. A b s c h n i t t 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Haftung des Bundes 

§ 27. Der Bund haftet für durch den Einsatz 
der automationsunterstützten Datenverarbeitung 
verursachte Schäden aus Fehlern bei der Grund­
buchsführung. Die Haftung ist ausgeschlossen, 
wenn der Schaden durch ein unabwendbares Er­
eignis verursacht wird, das weder auf einem 
Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem Ver­
sagen der Mittel der automationsunterstützten 
Datenverarbeitung beruht. Im übrigen ist das 
Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, anzu­
wenden. 

Anwendung des Datenschutzgesetzes 

§ 28. (1) Die §§ 11, 12, 25, 32 bis 34 und 47 
Abs. 4 zweiter und dritter Satz Datenschutz­
gesetz, BGBl. Nr. 565/1978, sind auf das Grund­
buch nicht anzuwenden. 

(2) Hinsichtlich der Grundstücksdatenbank ist 
die Betriebsordnung gemäß §10 Datenschutz­
gesetz vom Bundesminister für Justiz im Rah­
men seines Wirkungsbereiches im Einvernehmen 
niit dem Bundesminister für Bauten und Tech­
nik zu erlassen. 

Gebühren 

§ 29. (1) Für Grundbuchsabschriften über eine 
Einlage und für Abschriften aus den Hilfsver~ 
zeichnissen sind, soweit diese Abschriften im 
Weg der automationsunterstützten Datenver­
arbeitung hergestellt werden, für je zwölf an­
gefangene Seiten im Format A 4 40 S an Ge­
richtsgebühren zu entrichten. Hierbei ist für 
die Gebührenbemessung nicht das Format des 

verwendeten Papiers maßgeblich, sondern der 
diesem Format entsprechende Umfang des Aus­
drucks. 

(2) Innerhalb von sechs Monaten nach der Er­
öffnung des umgestellten Grundbuchs sind un­
beglaubigte Grundbuchsabschriften von den Ge­
richtsgebühren befreit. 

(3) Für die Grundbuchsabfrage nach den 
§§ 6 bis 8 sind Verwaltungs abgaben zu ent­
richten, die vom Bundesminister für Bauten 
und Technik im Einvernehmen mit dem Bur~des­
minister für Justiz in sinngemäßer Anwendung 
des § 47 Abs. 1 Vermessungsgesetz festzusetzen 
sind. 

Inkrafttreten 

§ 30. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 
1980 in Kraft. 

(2) Vor dem 1. Juli 1980 datierte Urkunden, 
auf Grund deren eine büche'rliche Eintragung 
geschehen soll, müssen bloß den zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden ge­
setzlichen Bestimmungen entsprechen. Wenn aus 
diesen Urkunden das Geburtsdatum natürlicher 
Personen, die als Berechtigte in das Grundbuch 
eingetragen werden sollen, nicht hervorgeht, so 
ist es im Grundbuchsantrag anzugeben. 

Vollziehung 

§ 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes ist betraut: 

1. mit der in der Z 2 bestimmten Ausnahme 
der Bundesminister für Justiz, und zwar 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Bauten und Technik, soweit die Füh­
rung der Grundstücksdatenbank berührt 
wird, und überdies im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen bezüglich 
des § 29 Abs. 1 und 2. 

2. nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 Bundesrechen­
amtsgesetz, BGBl. Nr. 123/1978, der Bun­
desminister für Bauten und Technik im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz hinsichtlich der Einrichtung und Be­
treibung der für die Grundstücksdaten­
bank erforderlichen Mittel der automations­
unterstützten Datenverarbeitung mit Aus­
nahme der Datenendstationen im Wir­
kungsbereich des Bundesministers für Justiz 
und überdies im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen bezüglich des 
§ 29 Abs. 3. 
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Erläuterungen 

A. Allgemeiner Teil 

1. Notwendigkeit der Reform des Grundbuchs 

Die derzrutgehandhabte Art der Grundbuchs­
führung, nämlich handschriftliche Eintragungen 
in gebundenen Büchern, wird den heuv1gen An­
for,derungen an ,das' Grundbuch nicht mehr ge­
recht und hat zu ernsten Mängeln ,im Grund­
buchsbetI'lieb gdührt. Abgesehen von der nicht 
immer gleich gut leserlichen Handschrift führt 
dieses System ,im Lauf der Zeit zu einer beträcht­
lichen Unübersichtlichkeit der B~ntragun!gen; es 
ist daher in vielen Fällen nur noch Grundbuchs­
experten auf Grund zeitraubenden. Studiums mög­
lich, den aktuellen Grundbuchsstand festzusteHen. 
Weiter bewirkt dieses S)'lstem ein. ~tändiges An­
wachsen der Anzahl :der Gl"undbuch:>bände; das 
hat .daZJu geführt, ,daß bei einem Drittel der 
Grundbuchsgel"ichte nicht mehr alle Bände ord­
nungsgemäß aufbewahrt werden können. Schl,ieß­
lich reicht das derzeit für die Grundbuchsabte,i­
lun,gen zur Verfügung stehende Personal iI1icht 
aus, um bei allen Grundbuchsgerichien eine ver­
zögerun~freie Abwick1ung ,der Ges,chäfte zu ge­
währleisten; so ,ist es ,in der letzten Zeit wieder­
holt zu Verzögerungen bei der Ausfertigung von 
Grundbuchsauszügenundder Verbücherung agra­
rischer Operate gekommen. 

Die angeführten Umstände fühl1en dazu, daß 
der Zugang der rechtssuchenden Bevölkerung zum 
Grundbuch immer mehr el"schwert wil1d und daß 
das Grundbuch mit großer Wahrscheinlichkeit in 
absehbarer Zeit seine Funktion überhaupt nicht 
mehr wird erfüllen können, wenn nicht eine 
grundlegende Reform durchgeführt Wlird. 

Hinsichtlich ,des Umfangs der angestrebten Re­
form soll nur darauf hingewiesen wel1den, daß in 
österrei.ch 199 Grundbuchsgel1ichte etwa 
7 800 Grundbücher führen, in denen etwa 
2,2 Millionen 'Grundbuchseinlagen mit etwa 
12 Millionen Grundstücken eingetragen sind. 

2. Reform durch automationsunterstützte Daten­
verarbeitul].g 

Diese Reform kann sinnvollerweise iI1ur im Bin­
satz der automationsunterstützten Datenverar­
beitung bestehen. Bine gleichwertige Alternative 

für die Durchführung ,dieser Reform gibt es nicht. 
Eine Modemisierung des Grunldbuchs durch 
Mittel der herkömmlichen Bürotechil1ik (Or.dner­
oder Lose-B1att~Gl'UiI1dbuch) erfordert 'nämlich 
del1iSelben rungeheuren Arbeitsaufwand für die 
Umstellung wie die Datenersterfa:ssung bei Um­
stellung auf automationsunterstützte Datenver­
arbeitung, ohne dieselben Vorteile zu bringen. 
Darüber hina,us ,sind Versuche gescheitert, eine 
für österreichische V,erhältnisse geeignete Form 
des Ordner-GruIlidbuchs ZJU finden. 

Weiter list darauf Rücksicht zu nehmen, daß 
das Bundesministerium für Bauten und Technik 
bereits bego'nnen hat, eine Grundstücksdatenbank 
für ,die Führung des Kataste11S einz'urichten und 
die Umstellung des Katasters auf automations­
unterstützte DatenvemI'beitung bis 1987 verwirk­
lichen w,ill. Wegen der engen Verknüpfung von 
Grundbuch und Kataster - beide Einr,ichtung,en 
führen eine Reihe von Daten paral'lel - bringt 
die gemeinsame Speicherung von Grundbuch und 
Kataster ,in e1ner Datenbank für beide Bereiche 
große Erleichterungen. 

3. Konzept des automationsunterstützten Grund­
buchs 

Die Planung desautomationsunterstützten 
Grundbuchs und idie darauf beruhende rechtliche 
Ausgestaluung gehen von folgenden grundsätz­
lichen Vorstellun,gen aus: 

Die Grundbuchseintragungen werden zentral 
in einer elektronischen DatenverarbeitungJsanl.age 
gespeichert. Diese Speicherung ist Eintragung ,im 
Rechtssinn und ersetzt das Hauptbuch in seiner 
derzeitigen Form. 

Bei ,den Grundbuchsgerichten werden Daten­
endstaoionen einger,ichtet, die aus einem Bild­
schirm gerät mit angeschlossenem Dr,ucker beste­
hen und durch Datenübertragung,sleitungen .mit 
der Datenverarbeitun,gszentrale verbU'nden:sind. 
Sie ermöglichen die Abfrage und Knderung der 
gespeicherten Grundbuchseintra;gungen im Dialog­
betrieb. 

Im übl1igen soll die derzeitige Gestaltung des 
Grundbuchswesens nach Möglichkeit unangetastet 
bleiben. DaIS heißt, daß in&besondere 
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- die sachliche und örtLiche Zuständigkeit der 
Genichte in Grnnidhu.chssachen unverändert 
hleibt; 
die Entscheidl\lI1ig ,in Grundbuchssachen nach 
wie vor beim Richter oder Rechtspfleger liegt 
und die automationsunterstützte Datenverar­
beitung ihn bloß ,bei der Vorbereitung der 
Enuscheidung unterstützt; 
daherau.ch im Grundhuchsverfahren keine 
grundlegende 1\nderung eintritt; 
die Urkundensammlung nicht gespeichert wird 
und in .der bishel"igenForm weiter bestehen 
bleibt. 

Die vorgesehenen 1\nderungen beschränken 
sich daher gl'undsätzlich auf <die Behandlung des 
Hauptbuchs, insbesondere den Vollzug von Ein­
tragungen einschließlich ihrer Gestaltung und 
Ordnung sowie die Einsicht in das Hauptbuch 
einsc4ließlich der HersteI1ung von Grundbuchs­
auszügen ,und -ahschriften. 

Wie eine Grundbuchse.inlageentsprechend dem 
vorliegenden Entwurf ,im automationsunter­
stützten Grundbuch gestaltet 'werden kann, zeigt 
die Anlage 1, und wie eil}e EinIage auf Grund 
der Angabe der Gl'undstücksanschrift, der 
Grundstücksnummer oder des Namens eines ein­
getragenen EigentümeI1S im automationsunter­
stützten Grnndbu.ch aufgefunden werden kann, 
zeigtd,ie Anlage 2. 

4. Vorteile des automationsunterstützten Grund­
buchs 

Das automationsunterstützte Grundbuch in der 
oben au~geführten Gestaltung weist gegenüber 
dem herkömmlichen Grundbuch insbesondere die 
folgenden Vorteile auf: 

Größere übersichtlichkeit (Wiedergabe des ak­
tuellen Grundbuchsstandes; gemeinsame W,ie­
.del1g1abe ,inhalt!<ich zusammengehöriger Ein­
tragungen; Möglichkeit, bloß die auf einen be­
stimmten Miteigentumsanteil bezüglichen Ein­
tragungen abzufragen). 
Gegenüber ,der Benützung ,der herkömmli­
chen' Hilfsverzeichnisse leichtere Aüffindhar­
keit von Grundbuchseinlagen. 
Abfrage von Grundbu.chsdaten über das ganze 
Bundesgebiet von einem Dauenendgerät aus. 
Möglichkeit von Abfrage-Datenendgeräten für 
Stellen außerhalb der Grundbuchsgerichte. 
Sehr rasche Ausferuigung von Grundbuchs­
abschriften (-auszügen) infolge automatischer 
HersteUung. 
Programmgesteuerte Unterstützung beim 
Vollzug der Grundbuchse<intmgung,en,aJso 
ihrer Eingabe amf ,dem Bildschirm. 
EinmaLige Eingabe identischer Eintragungen 
,in einer .größeren Anzahl von Einhgen (zB 
Ersichnlichmachung eines Nauurschutzgebietes). 

Gemeinsame Speicherung ,der GruncLbuchsein­
tragungen und der Eintragungen ,des Katasters 
in einer Grundstücksdatenbank, auf deren 
Daten Grundbuchsgerichte und Vermessungs­
behör,den - selbstverständlich unter Wahrung 
der bestehenden Zuständigkeiten zur 1\nde­
rung :der Daten - ,unmitteLbar zugreifen 
können. Die .daidur.ch ermög1<ichte Beseitigung 
der derzeit bestehenden Doppelführung eines 
umfa11igreichen Datenstocks bei den· Gnund­
buchsgerichten und den Vermessungsbehör­
,den stellt eine sehr bedeutende Verwaltungs­
vereinfachung ,im Bereich ,des ,Bundes dar. Der­
zeit führen ja das Grundbuch ,im wesentlichen 
die Dauen .des Ai-Blattes parallel zum Kataster 
und der Ka;taster ,inerheMichem Umfang die 
Daten des B-Blattes parallel zum Grundbuch. 
Für die Allgemeinheit 'bedeutet dies übel'dies, 

. ,daß bestimmte Kauastereintra,gungen auch 
beim Grundbuchsgericht eingesehen werden 
können und u'mgekehrt. 

In der Grundstücksdatenbank gespeicherte 
Daten können - unter Wahr,ung daten­
-schutzrechtlicher Bestimmungen - Stelien, 
die an grundstücksbezogenen Daten intel"es­
siert sind, .in maschinell lesbarer Form zur 
Verfügung gestellt und von ihnen - allen­
falls nach Ergänzung dur,ch eigene Daten -
mit eig,enen Programmen ausgewertet werden. 
Nach ,dem gegenwärtigen S.tand der über­
legungen wären hier als Beispiel insbesondere 
.solche Datenbanken auf Landesebene für 
Zwecke der Raumplanung und solche Daten­
banken von Großgemeinden für Zwecke der 
Liegenschaftsverwaltung zu n,ennen. 

5. Vorarbeiten 

Die Vorarbeiten für die Umstellung des 
Grundbuchs auf automationsunterstützue Daten­
verarbeit:ung sind soweit gediehen, daß noch im 
Jahr 1980 mit der Verwirklich'ung begonnen wer-
den kann. I 

Das Bundesministerium für Just!iz hat 1971 e:n' 
lst-UntersudlJUng erstellt. In der Folge hat es 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bau­
ten und Technik ,die Planungsarbeiten für eine 
Grundstücksdatenbank aufgenommen, in der so­
wohl d:lS Grundbuch als auch ,der Kataster ge­
speichert wel"den sollen. Als or,ganisatorische Basis 
für diesel Zusammenarbeit und z'ur mögLichst 
breiten Beteil,igung aller ,interessierten Kreise ist 
im Rahmen des EDV-Subkomitees im Bundes­
kanzleramtdie Projektgruppe Grundstücksctaten­
bank geschaffen wor&n. Weiter ilSt zur Unter­
stützung der Planungsarbeitenim Sprengel des 
Vermessungs,amtes Wien· (Land W:ien, Gemeinde 
Purkersdorf, St:tdt Klosterneuburg) ein "Modell­
versuch Wien" .genanntes VeI'ISUmsprojekt begon­
nen wOJ:1den. 
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Mit dem Bundesministerium für Ba:uten IUnd 
Technik ~st hierbei eine A~beitst'eilung vereinbart 
wor:den, wona.ch d~eses die BinrichtlUng und Be­
treibung der Da:tenverarbeitungszentrale und 
Datenübertngungsleitungen ,einschließLich der er­
forderlichen Programmierarbeiten für die Grund­
stücksdatenbank a1s Ganz,es, also auch hinsicht­
lich des Grundbuchs, übernimmt. Dem Bundes­
ministerium für Bauten .'Und Technik stehen hier­
für im Bundesrechenamt die erforderlichen Räu­
me und Anlagen zur Verfügung und es verfügt 
auch über das erforderEche einschlägig gesch'Ulte 
Persona.l. 

Soweit d<lis Grundbuch betrüffen ist, sind die 
P1anungsarbeiten ·für ,den automanionsunterstütz­
ten B.etrieb einschließlich der für die erste Phase 
der Um~tellung edorderl,ichen Programmierung 
abges.chlossen. Im Modellversuch Wien (Sta.nd 
März 1980) sind weiters mehr als 15 000 Grund­
buchseinlagen in die Grullidstücksdatenhank ein­
gespeichert und weJ1den im Parallelbetrieb weiter­
geführt. Für weitere 55000 Grundbuchseinlag,en 
ist die erste Abteilung des Gutsbestandsblatts und 
das Eigenuumsblatt eingespeichert. 

Nach Abschluß einer Wirtschaftlichkeitsunter­
suchung haben sowohl der Bundesminister für 
Justiz als ,auch der Bundesminister für Bauten 
und Technik dem Ministerrat über das Projekt 
berichtet und eine schrittweise Verwirklichung 
für ganz österreich empfohlen. Der Ministerrat 
hat die heiden BeJ1ichte mit Beschlüssen vom 13. 
unid 20. Juni 1978 ~usuimmend zur Kenntnis 
genommen. 

6. Verwirklichung 

Es wird vorgeschlagen, ,daß die Umstellun,g des 
Grundbuchs nach Maßgabe der technischen und 
peJ1sonellen Möglichkeiten sowie unter Bedacht­
nahme auf die wirtschaftLiche Vertretbarkeit für 
bestimmte Gerichte mit Verordnung angeordnet 
wird. überlegungen zur Wirtschaftlichkeit haben 
nämli.ch ,gezeigt, daß die Umstellung bei kleineren 
Gerichten, ,darunter Vlielen "Zwerggerichten", we­
niger günstig ist, a.ls bei größeren Gerichten. Die 
Umstel1ung sollte sich da.her iin einer ersten Phase 
auf die nach ,diesen überlegungen als "umstel­
lungswürdig" beurteilten GeJ1ichte beschränken. 
Nach vorläufigen Untersuchungen sind dies 
95 Gerichte (auf die etwa 1,65 Millionen Grund­
buchseirrlagen entfallen). 

Die UmstelLung ,sollte - zumindest für die 
oben angeführten Gerichte - in acht bis zehn 
Jahrena:bgeschlossen sein. Dies ,~st einerseits not­
wendig, um mit idersachlich zusammenhängenden 
Umstellung des Katasters ein,igermaßen Schritt 
zu halten, und weil andererseits elin Proj,ekt, 
dessen ReaJi,sierung '<liuf längere Zeit gepIant ist, an 
Glaubwürdigkeit verliert. 

Die oiben angeführte Aufgabenteilung zwischen 
dem Bundesministerium für Jusuiz und dem Bun-

desministerium für Bauten lund Technik gilt ;wch 
für die Verwirklichung des ProjekDs. 

7. Kosten 

Zur Wirtschaftlichk,eit eines automaüonsunter­
stützt geführten Grundbuchs haben die bisheri­
gen überlegungen folgendes ergeben: 

Die Umstellung würde - gleichbleibenden 
Geschäftsanfall vorausgesetzt - eine Personalein­
sparung in 'den Grundbuchsabteilungen von etwa 
37% bringen. Dieser Wert ist wie folgt ermittelt 
worden: Aus der Ist-Untersuchung des Grund­
buchswesens ist bekannt, welcher Anteil auf die 
einzelnen in den Gr·undbuchsabteilungen anfal­
lenden Tätigkeiten entfällt. Für ,diese einzelnen 
Tätigkeiten ist untersucht worden, inWlieweit der 
damit verbundene Arbeitsaufwand durch die Um­
stellung<liuf automationsunterstützte Datenver­
arbeitung reduziert werden kann. Die bedeutend­
ste Einsparung ergibt sich bei der Herstellung 
von AU!szügen und A<bschl1iften; der bisher da­
mit verbundene Aufwand (15,85% des gesamten 
Al1beiis<liufwandes) f;tllt infolge des automatischen 
Ausdruck.s von Grundbuch'sa,bschriften zur Gänze 
weg. Das gleiche gilt für die Erstattung des Buch­
standsberichts (bisher 7,13'010 des gesamten Ar­
beitsaufwandes); Ider .ßuchstandsbericht wird ,in 
der herkömmlichen form überflüss,ig, da der 
RechtspHeger unmittdbar am Bildschirmgerät 
(das zu seinem Arbeitsplatz ,gehört) die Richuig­
keit des ,dem Antrag ~ugrunde gelegten Buch­
standes überprüfen kann. Eine Einsparung von 
einem Drittel ist bei der Tä6gkeit angenommen 
worden, die .deneit den größten Umf.ang auf­
weist (26,05010 des gesamten Arbeits,aufwandes), 
nämlich dem Vollzug ,der Bintr<ligungen; diese 
Einsparung ergrbt ,sich daraus, ,daß die Eingabe 
von Eintragungen am Bildschirmgerät mit zahl­
reichen Erleichterungen verbunden ist (Einspa­
rung daher 8,686/0 ,des gesamten Arbeitsaufwan­
des). Darüber hinaus gibt es noch geringfüg,i,ge 
Einsparungen bei anderen Tätigkeiten. 

Durch diese Einsparungen ist vor allem die 
Tätigkeit des Grundbuchsführers betroffen, da 
ni.cht nur Ider Buchstand~bericht wf1gfäUt, sondern 
auch der Vollzug der Eintragungen in die Ent­
scheidungstänigkeit einbezogen und somit dem 
Rechtspfleger übertragen werden soll (zur Be­
gründung wird auf die Erläuterungen zum§ 13 
hingewiesen). Der Grundbuchsführer wird daher 
durch die Umstellung des Grundbuchs <liuf auto­
mationsunterstützte Datenv,el1arbeitung weit­
gehend entbehnlich 'Und allenfalls nur noch bei 
großen Grundbuchsgerichten zur Abwicklung des 
Parteien-, insbesondere des Einsichtsverkehrs be-
nötigt werden. ' 

Eine Gegenüberstellung ,der Per,sonaleinsparung 
mit den laufenden EDV-Kosten im Justizbereich 
ergibt, daß ,die Umstellung bei den angeführten 
95 Grundbuchsgerichten einen wirtschaftlichen 
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Vorteil Ibr-ingt. Insgesamt würde sich voraus­
sichtlich eine laufende Nettoeinsparung von jähr­
lich 6,6, Millionen Schilling ergeben. Selbst bei 
Umstellung aller derzeit bestehenden Grundbuchs­
gerichte würde noch eine Nettoeinsparung von 
jährlich 2,5 Millionen Schilling verbleiben. In 
diesem Zusammenhang ist . nochmals' auf die oben 
angeführte Aufgabenteilung zwischen dem Bun­
desminister für Justiz und dem Bundesminister 
für Bauten und Technik hinzuweisen; sie führt 
dazu, daß für den Betrieb der Datenverarbeitungs­
zentrale einschließlich der Datenübertragungslei­
tungen im Justizbereich keine Kosten entstehen. 

Im Lichte der Ausführungen auf Seite 10 
(Vigl. insbesondere auch die Ausführungen be­
treffend die Grundbuchsführer) bedeutet dies, daß 
auf der Basis der derzeit gegebenen Aufgaben­
stelLung für das Grundbuch bei derz,eit 504 in den 
Grundbuchsabteilungen beschäftigten Bediensteten 
bei Umste1hing aller Grundbücher vora'Ussö.cht­
lichetwa 184 Planstellen eingespart werden 
können. 

8. Das Grundbuchsumstellungsgesetz als gesetzliche 
Grundlage der Automatisierung 

Der Gesetzentwurf geht nicht den Weg der 
Weiter würde die Umstellung vermehrte Ein- Novellierung der derzeit auf :dem Gebiet des 

nahmen an Gerichtsgebühren mit sich bringen. Grundbuchsrechts geltenden Rechtsvorschriften, 
Die in ,der derZieitigen Form gebührenfreie sondern enthält hinsichdich der Führung des um­
Grundbuchseinsicht soll nämlich - soweit das geste11tien Grundbuchs vom geltenden Grund-
Grundbuch automatisiert 1st - weitg,ehend durch buchsre.cht abweichende 50ndeJ:1bestimmung,en, so-
di,e sofortJige Ausstellung von GJ:1Undbuchsab~ weit dies erforderlich ist. Dies hat seinen Grund 
schriften ,e1"setzt weJ:1den (siehe hieZ!u die Er- erstens ,darin, daß ,die UmsteHung des Grund­
lämerungen z'Um § 5 Abs. 2). Eine einigermaßen buchs auf automationsunterstützte Datenverat­
verläßliche Aussage über die Höhe dieser·Einnah- beiwng für ganz Österreich lange 'Zeit in An­
men läßt .sich aber nicht machen, da nicht ab- spJ:1uch nehmen 'Und daher auch das herkömmliche 
geschätzt werden kann, wie sich die Einführung Grundbuch daneben so lange erhalten bleiben 
e~ne! Gebühr. auf ,de? U?ifang der Grundbuch~- wiJ:1d. Zweitens sind die erforderlichen gesetzli-
emSdcht aUSWIrken WIrd, m welchem Umfang dIe 1 'A' d h"l . "ß' . f'" . . . " elen nn erungen ver a tmsma Ig genng Uglg, so 
Emslcht statt durch dIe Ausfert~gung von Ab- d ß d b h d G Jb ch cht G ß . .. . a as este en e run, u sre zum ro-
schr~ten m 't~:hIm l ~ Ab:. 2 zwelt.:~ Satz v;r- I teil auch auf Idas automationsunterstützte Grund­
g~sed enedn ?e ~ re? r~chen d.ormG gewdba rcht ~er'chen: buch angewendet weJ:1den kann. . 
WIr run mW,lewelt '091 le rUlll· u semS1 t I 
auf Grund der§§ 6 bis 8 zu Datenendstationen . Der Entw.urf enthält jedoch auch eine geringfü­
außerhalb der Justiz verlagern wird. Der Betrieb gige Novelherung des Grundbuchsgesetzes 1955, 
dieser Datenendstationen wird zwar ebenfalls mit'l da diese Neu:egelung all.~emein,also nicht nur für 
Gebühr,en (Verwaltungsabgaben) verbunden sein, I das automatlOnsunterstutzte Grundbuch gelten 
doch werden diese dem B~B z'Uf1,i~.ßen (§. 29 1' soll; ?ierzu wind auf die Erläuterungen zum § 25 
Abs. 3); a:ußerdem werden d~ese Gebuhren nled- verWIesen. . 
:.ig,er s~in als. für die Einsi,cht ~ei Gericht. Dar-I Mit den leg,istischen A!1beiten für die Umstel­
uber hmaus '~leht der Entwurf emer No,,:eIle zum i lung des Grundbuchs auf automationsunterstützte 
VermG .vor, daß ~~s Grundbuch, so~eIt es aUL

1

' Dat~nveraf'bei.t,:ng hat .das ~unde~.min~sterirum für 
automatlOnsunterstutzte Datenvera!1beltung um- JustllZ auch ,die Vorarbeiten fur eme ,grund­
gestellt ~st, aruch bei den Vermessungsbehörden I legende Neuordnung des Grundbuchsrechts auf-
eingesehen weJ:1den. roann.· \ genommen. Diese Arbeiten haben &ich jedoch als 
.. . sehr schwierig und umfangreich herausgesteUt und 

. Diesen Mmdera~gaJben und M~hrelnnahmen wef'den vOl1aussichtlich noch Jahre in Anspruch 
1m Iaufe~den. Betrieb stehen erhebhch~ Aufwen- nehmen. An eine Verknüpfun,g mit dem gegen­
~ungen fur dIe Umstellung selbst, aIso 1m wesent- ständlichen Gesetzesvorhaben kann daher nicht 
Ilchen die Datenersterfassung gegenüber. Da ver- gedacht werden. 
läßliche Erfahrungswerte für die. Datenersterfas-
sung auf. breiter Basis noch nicht vorliegen (ein' 
diesbezügliches Test-Projekt "Datenersterfassung" 
läuft seit Anfang dieses Jahres), kann d.ieser Auf­
wand derzeit nur geschätzt werden. Danach muß 
für die vorgesehene Umstellungszeit von achi: Zum § 1: 

B. Besonderer Teil 

bis zehn Jahren mit einem persone:ll:en Mehr- Der Abs. 1 enthält die gesetzLichen GrundlQ,gen 
aufwand von 40 B-Bediensteten und ,einem jähr- für die Umstellrung des Grundbuchs auf automa­
lichen Sachaufwand von etwa 8 Millionen Schilling tionsunterstützte Datenverarbeitung. Was in die­
gerechnet werden. Der angeführte Personalauf- sem Zusammenhang unter 'UmsteHung aruf auto­
wand wiJ:1d sich jedoch im Laufe der .angeführten mationsunterstützte Datenverarbeitung zu ver­
Umstellungsphase Z!unehmend mit den bei den stehen ist, ergibt sich a~ den folg,enden B,estim­
umgestellten Gr:undbuchsgeri.chten erzielten Per- mungen, insbesondere dem im Abs. 1 zitierten 
~onaleinsparungen kompensieren. § 2 Abs. 1. Bezüglich der Verwirklichung der Um-

2 
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stellung wird gesetzestechnisdl der W ~g einer 
Verordnungsermämtiguilig gew~hlt, weil damit 
den im Abs. 1 angeführten Umständen besser 
Remnung getragen werden kann <lils durm einen 
unmittelbaren Gesetzesauftrag. Weiter wird da-

. durm die notwendige Kool1dinierung mit der 
Automatisierung des Katasters erleimtert. 

Bezüglim des im Abs. 2 g,eregelten Verhält­
nisses des GUG zu den einsmlägigen geltenden 
gesetzlimen Bestimmungen wird a.uf den aIlge­
meinen Teil der Erläuterungen verwiesen. 

Zum § 2: 

Der Abs. 1 enthält die grundsätzlime Reg.e­
lung der Form und der Identität der Grund­
bums.eintragungen im automationsunterstützten 
Grundbum sowie - von der Seite des Grund­
bums her - der Integration des Grundbums 
und des Katasters in einer Grundstücksdaten­
bank. Die näheren Ausführungen hierzu enthält 
der allgemeine Teil der Erläuterungen. 

Der Abs. 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß 
in der Grundstücksdatenbank neben anderen Be­
standteilen des Katasters aum dessen Grund­
stücksverzeimnis gespeimert ist und· die Grund­
bumsgerimte aum dessen Eintragungen abfragen 
können. Die im herkömmlichen Grundbum vor­
gesehene Doppelführung von Eintragungen des 
Katasters, nämlimüber di.e Benützungsart der 
Grundstücke, als Grundbuchseintragungen wird 
dadurm entbehrlich. Vielmehr genügt es, wenn 
bei der Abfrage des Grundbums diese Eintra­
gungen als Eintragungen des Katasters gemein­
sam mit den Grundbuchseintragungen wiederge­
geben werden. Dies hat nach den §§ 7 AllgGAG, 
14, 15 GV in der ersten Abteilung des. Guts­
bestandsblattes zu geschehen. § 2 Abs. 2 smließt 
im übrigen nicht aus, daß bei der Anführung 
eines Grundstücks in einet anderen Eintragung 
(zB über eine Dienstbarkeit) aum -die Benüt­
zungsart des Grundstücks angeführt wird. 

Einem. Bedürfnis der Praxis, dem im her­
kömmlichen Grundbum bloß wegen des damit 
verbundenen Arbeitsaufwandes nimt Rechnung 
getragen werden konnte, entsprimt die Wieder­
gabe auch w.eiterer Katastereintragungen mit dem 
Grundbuch, nämlich des Flämenausmaßes und 
der Ansmrift der Grundstücke. 

Daneben können beim Grundbumsgerimt aber 
aum die anderen im Grundstücksverzeimnis des 
Katasters . enthaltenen Eintragungen abgefragt 
werden. 

Zum § 3: 

Gelöschte Eintragungen haben für den auf­
r,echten Grundbumsstand grundsätzlim keine Be­
deutung. Auch das herkömmlime Grundbum 
kann anläßlich der Umschreibung von Grund­
buchsbänden wegen Unübersimtlichkeit vom 

Ballast der gelösmten Eintragungen befreit wer­
den. Da das Grundbuchspersonal jedom weit­
gehend mit den im laufenden Grundbuchsbe­
trieb anfallenden Tätigkeiten ausgelastet ist, kön­
nen Umschreibungen nur in sehr besmränktem 
Umfang durmgeführt werden. Im automations­
unterstützten Grundbuch ist es hingegen mög­
lich, das Hauptbuch durch sofortige "Auslage­
rung" auf einen anderen Speicherplatz von ge­
löschten Eintragungen freizuhalten. 

Abs. 1 sieht hiefür ein neues Verzeidmis vor; 
in das die von der Löscqung betroffenen Ein­
tragungen zu übertragen sind. Eine Ausnahme ist 
hierbei für diejenigen Eintragungen zu machen, 
die nom grundbuchsrechtlime Wirkungen ent­
falten, also nimt endgültig oder vollständig ge­
lösmt sind. Dies sind zB Eintragungen, deren 
Lösmung bloß vorgemerkt ist, oder die mit dem· 
Zusatz des § 51 GBG gelöscht sind. Es gibt aber 
auch Fälle, in denen der Grundbumsstand nicht 
rimtig wiedergegeben werden kann, ohne daß 
eine Lösmungseintragung in das Hauptbum auf­
genommen wird. Ein Beispiel hiefür ist die Teil­
löschung eines auf mehreren Miteigentumsan­
teilen haftenden Pfandrechts bloß von einem 
Anteil. 

Die allgemeine Fassung des § 3 läßt seine An­
wendung aum auf die Löschung von Plomben 
zu; die zweifellos erforderliche Regelung der 
Einzelheiten wird jedoch Ausführungsbestim~ 
mungen vorbehalten. 

Angesimts der in den Abs. 1 und 2 vorgesehe­
nen Lösung ist die Vornahme von Löschungs­
eintragungen im Hauptbuch selbst nicht notwen­
dig. Aber aum im Verzeimnis der gelöschten 
Eintragungen ist die Aufnahme vollständiger 
Lösmungseintragungen, wie sie im herkömm­
lichen Grundbuch vorgenommen werden, nicht 
notwendig. Es genügt vielmehr die Eintragung 
der Übertragung der gelösmten Eintragung, um 
die Grundlage für die Löschung in der Urkun­
densammlung und in den Grundbumsakten auf­
zufinden. Die Tatsame und der Umfang der 
Lösmung ergeben sich hingegen smon aus der 
oben beschriebenen Behandlung der Lösmungen. 

Die im Abs. 3 getroffene Regelung entsprimt 
dem Grundgedanken, daß im Hauptbum grund­
sätzlim nur der aufrechte Grundbuchsstand 
wiedergegeben werden soll. Die Aufnahme auch 
der Tag.ebumzahl der Teillöschung in die im 
Hauptbum verbleibende Eintragung dient der 
besseren Verständlimkeit (etwa beim Vergleim 
mit alten Grundbumsabsmriften). 

Die im Abs. 4 angeführten Eintragungen sind 
so wie die gelösmten Eintragungen für den auf­
remten Grundbumsstand ohne Bedeutung. So~ 
weit es sich um Eintragungen im A2~Blatt han­
delt, kommen die dadurch bewirkten Änderun­
gen im Gutsbestand im Al-Blatt zum Ausdruck. 
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Dies trifft jedoch nicht auf Eintragungen zu, mit 
denen dem Grundbuchskörper ein Bestandteil 
zugeschrieben wird. Würden diese Eintragun'gen 
sofort gelöscht werden, könnte dem Grundbuch 
nämlich nicht· mehr entnommen werden, ob die 
eingetragenen Eigentümer mit der Einvuleibung 
das Eigentumsrecht am ganzen Grundbuchskör­
per oder an Teilen desselben erst später durch 
Zuschreibung V9n Grundstücken oder Grund­
stücksteilen erworben haben. Da ein Interesse 
des Grundbuchsbenützers' an der Kenntnis dieses 
Umstands angenommen werden kann, werden 
Zuschreibungen von der grundsätzlichen Rege­
lungdes Abs. 4 ausgenommen. Dieses Interesse 
~rlischt jedoch, sobald alle im Zeitpunkt der Zu­
schreibung eingetragenen Eigentümer gewechselt 
haben. 

Abschließend sei zum gesamten § 3 noch fol­
gendes ausgeführt: Die dort getroffene Regelung 
bewirkt, daß auch noch nicht rechtskräftige 
Löschungen im Hauptbuch grundsätzlich nicht 
mehr ersichtlich sind. Das Vertrauen auf die 

Zum § 4: 

Die grun.dbücherlichen Hilfsverzeichnisse (also 
das Grundstücks-, Ansroriften- und Personen­
verzeichnis) ermöglichen das Auffinden einer 
Grundbuchseinlage, wenn nicht die Einlagezahl, 
sondern die Grundstücksnummer oder die An­
schrift eines in der Einlage eingetragenen Grund­
stücks oder der Name eines in der Einlage einge­
tragenen Eigentümers. bekannt ist. Da die Hilfs­
verzeichnisse ebenso wie das Hauptbuch und die 
maßgeblichen Bestandteile des Katasters in einer 
Datenbank gespeichert werden (§ 2 Abs. 1), kön­
nen Knderungen im Hauptbuch, die sich auf die 
Hilfsverzeichnisse auswirken, ohne w'eiteres Zutun 
des Grundbuchsgerichts im Weg der automations­
unterstützten Datenverarbeitung (durch ,;V,er­
knüpfung" der Daten) in die Hilfsverzeichnisse 
übernommen werden. Das gleiche gilt für Ein­
tragungen, die im Kataster geführt und vom 
Grundbuch nur übernommen werden (§ 2 
Abs. 2);. so kann etwa die im Kataster eingetra­
gene Knderung einer Grundstücks-Anschrift yon 
der EDVA unmittelbar in das Anschriftenver-

Vollständigkeit des Grundbuchs wird dadurch je- zeichnis übernommen werden. 
doch nicht eingeschränkt. Es steht so wie heute 
auch im umgestellten Grundbuch jedermann frei, 
nicht nur die aufrechten, sondern auch die ge~ 
loschten Eintragungen einzusehen. Auch heute 
kann die Rechtskraft einer Löschung nicht aus 
dem Grundbuch (die' seit dem Einlangen des 

Es wird daher auch die Führung eines An­
schriftenverz~ichnisses im Abs. 1 obligatorisch an­
geordnet, da sie für die Grundbuchsgerichte mit 
keiner Mehrarbeit verbunden ist. 

Grundbuchsstücks verstrichene Zeit ist bloß ein Zum § 5: 
Indiz für die Rechtskraft), sondern nur aus dem Nach geltendem Grundbuchsrecht geben 
Tagebuch oder allenfalls nur aus den Akten fest- Grundbuchsauszüge den Inhalt einer Grund­
gesteIlt w,erden. Letztlich ist auch diese Feststel- buchseinlage - im Interesse der übersichtlich­
lung nicht zuverlässig, da Zustellungsmängel keit des Auszugs sowie der Arbeitsersparnis bei 
unterlaufen sein können. Sicherheit besteht also seitner Herstellung - nJur in geraffter Form 
erst nach dem Verstreichen der dreijährigen Frist. wieder; insbesondere werden die gelöschten und 
des § 64 GBG. . die Löschungseintr'agungen nicht aufgenommen. 

Die Einsicht in das Verzeichnis der gelöschten 
Eintragungen wird genauso leicht möglich sein, 
wie in das Hauptbuch, wobei die Abfrage auf 
Grund des in die Übertragungseimragungen auf­
zunehmenden Eintragungsdatums jeweils auf die 
letzten drei Jahre wird beschränkt werden kön­
nen. Die Speicherung des Verzeichnisses der ge­
löschten Eintragungen wird also so wie für das 
Hauptbuch auf einem Speichermedium vorge­
nommen werden, das eine Abfrage im Dialog­
betrieb (also von den an die Grundstücksdaten­
bank angeschlossenen Datenendstationen aus) er­
möglia.~t. Es ist jedoch anzunehmen, daß mit 
fortschreitendem Alter der gelöschten Eintra­
gungen das Bedürfnis hiefür so weit abnimmt, 
daß die erforderlichen Kosten nicht mehr ge­
rechtfertigt sind. Es wird daher voraussichtlich 
zu ,erwägen sein, das Verzeichnis der gelöschten 
Eintragungen ab einem bestimmten Alter der 
Eintragung,en auf einem billigeren Speicherme­
dium zu speichern und für den laufenden Ge­
brauch Ausdrucke herzustellen. 

Diese neben der Grundbuchsabschrift bestehende 
Sonderform des Grundbuchsauszugs ist in einem 
automationsunterstützten Grundbua.~ weder not­
wendig noch sinnvoll: Denn im Hauptbuch sind 
gemäß § 3 grundsätzlich nur noch die aufrech­
ten Eintragungen enthalten, und diese können 
schon im Hauptbuch in einer knapperen und 
übersichtlicheren Form gestaltet werden. über­
dies können' Grundbuchsabschriften durch Aus­
druck aus der Grundstücksdatenbank (sei es beim 
Grundbuchsgericht, sei es in der Datenverarbei­
tungszentrale) rasch und arbeitssparend herge­
stellt werden. Abs. 1 sieht daher vor, daß an 
Stelle von Grundbuchsauszügen nur noch Grund­
buchsabschriften auszufertigen sind. Das _ heißt 
aber nicht, daß nicht auch Abschriften über 
Teile einer Einlage möglich sein werden. Das 
wichtigste Beispiel hierfür sind Abschriften über 
einen bestimmten Miteigentumsant-eil, in denen 
nur die auf diesen bezüglichen Eintragungen im 
B- 'und im C-Blatt enthalten sind. Hierfür be­
steht vor allem bei unübersichtlichen Wohnungs­
eigentumseinlagen ein großes Bedürfnis. 
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Abs. 2 sieht für die Abwicklung der Grund­
buchseinsicht die Ausfertigung von Abschriften 
vor, die der Partei überlassen werden. Diese 
Form der Einsicht ist für die Partei einfacher als 
die Einsicht am Bildschirmgerät, sie ist gegen­
über dieser mit keinen Verzögerungen verbun­
den und hat überdies den Vorteil, daß sich die 
Partei keine Notizen' über den Grundbuchsstand 
machen muß. Bei Gewährung der Grundbuchs­
einsicht am Bildschirmgerät selbst könnten über­
dies längere Wartezeiten für nachkommende ein­
sichtnehmende Parteien sowie Verzögerungen im 
Arbeitsablauf in der Grundbuchsabteilung nicht 
vermieden werden. 

Die Ausfertigung von Grundbuchsabschriften 
löst allerdings eine Gebührenpflid1t aus, während 
die Grundbuchseinsicht in der derzeitigen Form 
gebührenfrei ist. Da in einem automationsunter­
stützten Grundbuch einerseits jede Grundbuchs­
einsicht Kosten verurs'acht und andererseits mit 
der neuen Form der Grundbuchseinsicht für die 
Parteien erhebliche Vorteile verbunden sind, ist 
die damit verbundene Einführunlg einer Ein­
sichtsgebühr für den Großteil der Grundbuchs­
einsichten (eine Ausnahme ergibt sich aus Abs. 2 
zweiter Satz) angebracht. Nach dem derzeit gel­
tenden Gebührenrecht in Verbindung mit § 29 
Abs. 1 wird für die Einsicht einer Grundbuchs­
einlage eine Gebühr von 40 S zu entrichten sein 
(sofern es sich nicht um eine außerordentlich um­
fangreiche Einlage handelt). Die Vorteile, die 
sich für die Parteien durch die neue Form. der 
Grundbuchseinsicht in Verbindung mit der Neu­
gestaltung des automationsunterstützten Grund­
buchs ergeben, rechdertigen diese Gebühr. Der 
Großteil der im Grundbuch Einsicht nehmenden 
Personen gehört nämlich zum Kreis der beruf­
lichen Parteienvertreter oder ihrer Angestellten 
oder nimmt aus eigenem beruflichen Interesse 
in das Grundbuch Einsicht. (Nur 13,5% der 
Einsichten entfallen auf Privatpersonen!) Durch 
den Wegfall des derzeit notwendigen Lustrierens 
ersparen sie Arbeitszeit und damit Kosten, die 
die angeführte Gebühr in den meisten Fällen bei 
weitem übersteigen werden. Darüber hinaus wird 
es in vielen Fällen, in denen heute das Grund­
buch eingesehen wird, für die Betroffenen we­
sentlich günstiger sein, schriftlich eine Grund­
buchsabschrift zu bestellen; diese würde binnen 
wenigen Tagen zugestellt werden. Der Partei 
werden dadurch a,uch die mitunter beträchtlichen 
Kosten der Fahrt zum Gericht und der damit 
verbundene Zeitverlust erspart. 

Das soll durch ein typisches Beispiel ver an­
sd1aulicht werden: Ein Wiener Rechtsanwalt mit 
Kanzlei in der Inneren Stadt, .der innerhalb 
weniger Tage eine Information über die Rechts­
verhältnisse an einer Eigentumswohnung' in 
Hietzing (einem äußeren Bezirk von Wien) be­
nötigt~ muß eine qualifizierte Kanzleikraft zum 

BG Hietzin'g lustrieren schicken (sofern er nicht 
überhaupt selbst hinfährt). Die Beschaffung des 
Grundbuchslustrums wird einschließlich der Fahr­
zeit sicherlich nicht weniger als drei Stunden be­
anspruchen, bei komplizierten Grundbuchsein­
lagen vermutlich noch mehr. Die Kosten, die hie­
für auflaufen und in der Regel auf die Parteien 
überwälzt werden, übersteigen die Gebühr für 
eine (aus der Grundstücksdatenbank ausgedruck­
te) Grundbuchsabschrift 'bei weitem. Diese Vor­
teile bestehen auch für Privatpersonen, wenn­
gleich diese in der Regel ihre Arbeitszeit nicht 
kalkulieren und Zeitersparnis daher nicht als 
Kostenersparnis empfinden werden; die Einspa­
rung von Fahrtkosten wird jedoch auch. hier in 
vielen Fällen gegeben sein. 

Aber auch dann, wenn im Einzelfall für eine 
Privatperson mit der neuen Form der Grund­
buchseinsicht nur die Ersparung von Zeit und 
Mühe verbunden ist, muß das Gesetz von der 
typischen Fallgestaltung ausgehen; daß von der 
in den meisten Fällen gegebenen erheblichen 
Kostenersparnis ein kleiner Teil als Gebühr "ab­
geschöpft" wird, ist nur billig. Dazu kommt, daß 
in das Grundbuch Einsicht nehmende Privat­

. personen . wegen der bestehenden Unübersicht­
lichkeit der Grundbücher meist die Hilfe des 
Grundbudlspersonals in einem solchen Ausmaß 
in Anspruch nehmen müssen, daß hiefür schon 
derzeit eine Gebühr gerechtfertigt wäre. 

Ein weit·erer Vorteil, der auch der Einsicht 
nehmenden Privatperson Zeit und unter Um­
ständen Fahrtkosten erspart, ist die Erweiterung 
der Einsichtsmöglichkeiten. Zunächst fällt für die­
jenigen, die sowohl in das Grundbuch als auch 
in den Kataster Einsicht nehmen wollen, der 
Weg zu zwei Behörden weg, da bei den Grund­
buchsgerichten der wesentlich·e Teil der Kataster­
eintragungen (und zwar im Grundstücksverzeich­
nis) und bei den Vermessungs ämtern auch das 
Grundbuch (nach dem Entwurf einer Novelle 
zum Vermessungs gesetz) eingesehen werden kön­
nen. Die Einsichtsmöglichkeit wird auch durch 
die Verpflichtung der Notare zum Anschluß an 
die Grundstücksdatenbank und zur Einsichtsge­
währung an jedermann erweitert (§§ 6 und 26). 
Letztlich können überall, wo das Grundbuch 
eingesehen werden kann, nicht nur die Grund­
bücher des betreffenden Gerichtssprengels, son­
dern alle auf automationsunterstützte Datenver­
arbeitung umgestellten Grundbücher in öster­
reich eingesehen werden. Diesem Umstand 
kommt angesichts der immer häufiger werdenden 
Wochenendhäuser und Zweitwohnsitze erhöhte 
Bedeutung zu. 

Ein weiterer Grund für die Einführung einer 
Einsichtsgebühr liegt aber gerade in der oben 
angeführten, auch im Interesse der rechtsuchen­
den Bevölkerung selbst liegenden Ausdehnung 
der Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch auch 
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auf Notariatskanzleien. Da den Notaren durch 
den Anschluß. an die Grundstücksdatenbank er­
hebliche Kosten erwachsen, kann ihnen eine un­
entgeltliche Einsichtsgewährung nicht zugemutet 
werden; ein Kostengefälle zur Einsicht bei Ge­
richt würde die Grundbuchseinsicht in: Notariats­
kanzleien jedoch illusorisch machen. Dies gilt sinn­
gemäß auch für die Einsichtsmöglichkeit bei 
Rechtsanwälten, denen die Befugnis zur Grund­
buchsabfrag.e erteilt wird (§ 7 Abs. 2r 

Die mit der Erteilung einer Grundbudlsab­
schrift verbundene Gebührenpflicht wird für die 
Partei jedoch dann unzumutbar sein, 'wenn sie 
nicht vom Inhalt einer ganzen Grundbuchseinlage 
oder eines erheblichen Teiles derselben (etwa von 
einem Blatt oder den auf einen Eigentumsanteil 
bezüglichen Eintragungen) Kenntnis nehmen will, 
sondern nur an einzelnen Eintragungen (etwa den 
Eigentümern benachbarter Flächen) oder anderen 
Umständen interessiert ist, die sich aus dem 
Grundbuch kurz beantworten lassen (etwa, ob 
eine Liegenschaft unbelastet ist). Für diese Fälle 
sieht der zweite Satz des § 5 Abs. 2 eine Aus­
nahme vor, die es der Partei ermöglicht, gebüh­
renfrei die gewünschte Information zu erlangen. 
Die Richtschnur, ob eine kurze Mitteilung im 
Sinn dieser Bestimmung vorliegt, wird die da­
durch verursachte Belastung der Grundbuchs­
abteilung sein müssen. Wird man daher einerseits 
nicht zu engherzig sein dürfen, wenn sich eine 
Anfrage bloß auf eine oder wenige Einlagen be­
zieht, wird andererseits das Erfordernis einer 
kurzen Mitteilung nicht gegeben sein, wenn eine 
Person anläßlich einer Vorsprache in der Grund­
buchsabteilung eine an sich kurze. Mitteilung 
(z\lm Beispiel, ob eine Einlage lastenfrei ist) für 
.eine große Anzahl von Einlagen erhalten will. 
Es ist dabei bewußt eine elastische Formulierung 
gewählt worden, durch die unterschiedlichen Ver­
hältnissen bei den einzelnen Grundbuchsgerichten 
Rechnung getragen werden kann. Die Justizver­
waltung beabsichtigt, bei der Anwendung dieser 
Bestimmung möglichst benützerfreundlich vor­
zugehen, doch darf dadurch der übrige Geschäfts­
verkehr in der Grundbuchsabteilung nicht leiden. 
Die gegenständliche Bestimmung sieht neben der 
mündlichen Mitteilung noch zwei weitere gleich­
wertige Möglichkeiten vor. Einsidlt in eine Ab­
schrift bedeutet dabei, daß diese der Partei nicht 
überlassen wird. Einsicht mit Hilfe geeigneter 
technischer Vorrichtungen bedeutet nach dem 
heutigen Stand der Planung und der technischen 
Möglichkeiten Einsicht am Bildschirmgerätj die 
allgemeine Formulierung ist mit Rücksicht auf 
die gerade auf diesem Gebiet sehr rasche tech­
nische Entwicklung gewählt worden. Die Wahl, 
von welcher der drei Möglichkeiten im Einzel­
fall Gebrauch gemaCht wird, steht dem Grund­
buchsführer zu. Die Bestimmung des § 86 GV 
über schriftliche Anfragen wird durch diese Rege­
lung nicht berührt. 

Ahs. 3 soll unnötigen Arbeitsaufwand, der 
angesichts der Häufigkeit von Grundbuchsein­
sichten nicht ganz unerheblich wäre, vermeiden. 
Eine Partei, die in das Grundbuch bloß zur 
eig.enen Information Einsicht nimmt, benötigt 
keine förmliche Ausfertigung der Abschrift als 
öffentliche Urkunde. Weiter werden anstelle der 
bisherigen Grundbuchseinsicht voraussichtlich in 
zahlreichen Fällen Grundbuchsabschriften schrift­

.lieh bestellt werden. Deswegen stellt die gegen­
ständliche Bestimmung nicht bloß auf Abschrif­
ten ab, die zum Zweck der Grundbuchseinsicht 
ausgefertigt werden. 

Ahs. 4 sieht eine Beschränkung der öffent­
lichkeit des Personenverzeichnisses vor. Dem 
Personenverzeichnis kann entnommen werden, 
in welchen Grundbuchseinlagen eine Person als 
Eigentümer eingetragen ist. In einem bundesweit 
verwirklichten automationsunterstützten Grund­
buch wird dies für das ganze Bundesgebiet ein­
fach und rasch möglich sein, während derzeit 
etwa 7500 Verzeichnisse bei derzeit 199 Grund­
buchsgerichten durchsucht werden müssen. Ob­
wohl das Grundbuch nicht der Geheimhaltungs­
pflicht nach § t Datenschutzgesetz unterliegt, 
gebietet dieser Unterschied in der praktischen 
Auffindbarkeit der gesuchten Eintragungen die 
in Abs. 4 vorgesehene Beschränkung. Die V or­
aussetzungen für die Einsicht im Abs. 4 sind 
den derzeit geltenden Bestimmungen über die 
Einsicht in Grundbuchsakten (§ 583 Geo., 
§ 72 GV) nachgebildet. Ein rechtliches Interesse 
an der Einsicht des Personenverzeichnisses wird 
zB gegeben sein, wenn jemand einen Exekutions- . 
titel gegen den Eigentümer hat. 

Zum § 6: 

Di,e Speicherung der Grundbuchseintragungen 
in einer Grundstücksdatenbank macht es mög­
lich, daß Benützer des Grundbuchs mit eigenen 
Datenendgeräten (die selbstverständlich nur eine 
Abfrage und keine Änderung der Eintragungen 
ermöglichen) an die Datenbank angeschlossen und 
damit von der Einsicht beim Grundbuchsgericht 
unabhängig werden. Die§§ 6 bis 9 und 26 schaf­
fen die rechtliche Grundlage hiefür. Eine aus­
drückliche Regelung über den Anschluß weiterer 
Dienststellen des Bundes und anderer Gebiets­
körperschaften war in diesem Zusammenhang 
nicht notwendig. Ob diesen ein Anschluß einzu­
räumen und in welchem Umfang Daten zur Ver­
fügung zu stellen sind, ist vor allem nach 
Art. 22 B-VG über die Amtshilfe zu beurteilen. ' 
Da Art. 22 B-VG unmittelbar anwendbar ist und 
überdies auch den Bereich der Privatwirtschafts­
verwaltung abded~t, sind Ausführungsbestim­
mungen nicht erforderlich. 

Das BMJ beabsichtigt, die Ertdung der Befug­
nis zur Grundbuchsabfrage nach den §§ 6 his 8 
im Amtsblatt der österreichischen Justizverwal-
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tung (JAB!.) etwa halbjährlich kundzumachen, 
um der interessierten Dffentlichkeit eine Infor­
mation über die außerhalb der Grundbuchs­
gerichte vorhandenen Einsichtsmöglichkeiten zu 
geben. 

Eine besondere Stellung wird durch die §§ 6 
und 26 dem Berufsstand der Notare als Rechts­
beruf eingeräumt, der einerseits in einem be­
sonderen Naheverhältnis zum G~tindbuch steht 
und andererseits im Rahmen des Gerichtskom­
missärsgesetzes gerichtliche Aufgaben übernimmt. 
Es lag daher nahe, dem Notariat nicht nur das 
Recht zum Anschluß an die Grundstücksdaten­
bank zu geben, sondern auf ausdrücklichen 
Wunsch der Standesverttetung des Notariats 
auch die Pflicht dazu aufzuerlegen und es hin­
sichtlich der Einsichtsgewährung in das Grund­
buch weitgehend den Grundbuchsgerichten 
gleichzustellen (siehe die Erläuterungen zum 
§ 26). 

Die im § 6 Abs.· 1 normierte Pflicht ist auf 
die Amtskanzlei beschränkt und umfaßt daher 
nicht die Pflicht zur allenfalls erforderlichen 
Errichtung von Leitungen zwischen der Daten­
verarbeitungszentrale und der Amtskanzlei. Das 
Vorhandensein geeigneter Leitungen gehört 
vielmehr zu den gemäß § 6 Abs. 2 zu berück­
sichtigenden technischen Gegebenheiten. 

Die im § 6 Abs. 2 vorgesehenen Kriterien 
tragen einerseits dem Umstand Rechnung, daß 
die Umstellung des Grundbuchs voraussichtlich 
längere Zeit in Anspruch nehmen wird und 
es nicht gerechtfertigt wäre, einen Notar zur 
Haltung eines Abfragegeräts zu verpflichten, 
wenn in ,seinem Sprengel das Grundbuch über­
haupt nicht oder nur in beschränktem Umfang 
umgestellt ist. Die Berücksichtigung der techni­
schen Gegebenheiten ist notwendig, da die An­
zahl der möglichen Anschlüsse von Abfrage­
geräten an die Grundstücksdatenbank durch die 
der jeweiligen Ausbaustufe entsprechenden tech­
nischen Möglichkeiten begrenzt ist, 

Zum § 7: 

Eine Sonderstellung wird auch dem Berufs­
stand der Rechtsanwälte eingeräumt. Da es sich 
auch hierbei um 'einen Rechtsberuf handelt,setzt 
das Gesetz voraus, daß bei einem Redltsanwalt, 
der die Erteilung der Befugnis zur unmittel­
baren Einsicht beantragt, ein entsprechender Be­
darf besteht. 

Die Ausnahme des Personen verzeichnisses von 
der unmittelbaren Einsichtnahme trägt der im 
§ 5 Abs. 4 enthaltenen Beschränkung Rechnung. 
Diese Beschränkung kann durch Mittel der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung 
verwirklicht werden; das heißt, daß in diesem 
Fall auch mit einem eigenen Abfragegerät dM 
Personenverzeichnis gar nicht abgefragt werden 
kann. 

Die Verpflichtung zur Gewährung der Ein­
sicht dient ebenso wie bei den Notaren der Ver­
besserung des Zugangs zum Grundbuch. Die Art 
der Einsichtsgewährung (am Bildschirm oder 
durch Ausdrucke) bleibt dem Rechtsanwalt über­
lassen. 

Zum § 8: 

Bezüglich der sonstigen Personen mußte die 
Ertcilung der Befugnis zur Grundbuchsabfrage 
wegen der Begrenztheit der möglichen Anschlüsse 
an die Grundstücksdatenbank an eine Bedarfs­
prüfung geknüpft werden. Der Mangel der 
Zumutbarkeit (Abs. 1) wird dabei auch nach 
quantitativen Kriterien zu beurteilen sein; das 
heißt, daß er gegeben sein wird, wenn mit einer 
~ntsprechend großen Häufigkeit von Grund­
buchseinsichten gerechnet werden kann. Das be­
deutet, daß etwa für Kreditinstitute mit ent­
sprechendem Geschäftsumfang em anspruchs­
begründender Bedarf ohne weiteres angenom­
men werden kann. Schon ein geringerer Be­
darf wird den Mangel der Zumutbarkeit dann 
begründen, wenn sich eine Person bereits ein an 
die Grundstücksdatenbank angeschlossenes Daten­
endgerät zur Abfrage von Katastereintragungen 
hält, wie dies voraussichtlich bei den Zivil­
ingenieuren für Vermessungswesen nach dem 
Entwurf einer Novelle zum Vermessungsgesetz 
der Fall sein wird. 

Da die Befugnis nur bestehen soll, wenn ein 
entsprechender Be9arf gegeben ist, sieht Abs. 2 
auch eine Entziehung der Befugnis vor. Die 
Voraussetzungen hierfür sind jedoch weniger 
streng als bei der Erteilung, da . nur auf den 
Entfall des Bedarfs und nicht auf die Zumutbar­
keit anderweitiger Grundbuchseinsicht abgestellt 
wird. 

Zum § 9: 

Die nach§ 9 möglichen Auflagen und Bedin­
gungen dienen als Ersatz dafür, daß für die nach 
den §§ 6 bis 8 berechtigten Personen eine Be­
triebsordnung nach dem Datenschutzgesetz nicht 
erlassen werden kann. 

Von der im Abs. 2 vorgesehenen Entziehung 
der Befugnis sind die Notare ausgenommen, da 
sie ja zum Anschluß an die Grundstücksdaten­
bank verpflichtet sind. Ihnen gegenüber kann 
die Befolgung von Auflagen mit Mitteln des 
DisziplinarreChts durchgesetzt werden. -

Die Befugnis kann, ohne daß dies im Gesetz 
ausdrücklich geregelt werden muß, in den Fäl­
len der §§ 7 und 8 auch erlöschen, wie etwa im 
Fall des Todes des Berechtigten oder des Ver­
lustes der Stellung, in der ihm die Befugnis er­
teilt wurde. Dies gilt nidlt für die Befugnis 
nach § 6, da sie an die Amtsstelle d~s Notars 
gebunden ist und daher auch auf den Amtsnach­
folger übergeht. 
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Zum § 10: 

Diese Bestimmung geht davon aus, daß durch 
die Verwendung von Formblättern im automa­
tionsunterstützten Grundbuch eine einfachere Er­
ledigung der Anträge erreicht werden kann. Da 
si-ch die Verhältnisse auf dem Gebiet der auto­
mationsunterstützten Datenverarbeitung ständig 
ändern, ist gesetzestechnisch die Form der Ver­
ordnungsermächtigung gewählt worden. Im üb­
rigen erscheint es zweckmäßiger, die Verwen­
dung von Formblättern erst dann anzuordnen, 
wenri sich die Praxis an die neue Form der 
Grundbuchseintragungen (in der ja die begehrten 
Eintragungen in- Antragsformularen angegeben 
werden müßten) gewöhnt haben. Von der Ver­
ordnungsermächtigung wird daher voraussicht­
lich erst in einem späteren Stadium Gebrauch 
gemacht werden. 

Zum § 11: 

Neue Eintragungen werden im automations­
unterstützten Grundbuch nicht unbedingt am 
Ende jedes Blatts vorgenommen werden (vgl. 
die Erläuterungen zum § 14). Es wäre daher 
nicht sinnvoll, die Plombe an der Stelle a'nzu­
bringen, an der die Eintragung vorgenommen 
werden soll. Denn bei dieser Vorgangsweise 
,müßte stets die ganze Einlage durchgesehen 
werden, um das Vorliegen unerledigter Grund­
buchsstücke ;festzustellen. Es wird daher die 
Ersichtlichmachung der Plombe in der Auf­
schrift der Einlage angeordnet, wobei die Be­
zeichnung "Plombe" in die Eintragung auf­
zunehmen ist. Dies ist auch übersichtlicher als 
die derzeit vörgesehene Eintragung der Plombe 
in einem der drei Blätter. Zur Form der Ein­
tragung wird auf das angeschlossene Eintra­
gungsmuster hingewiesen (Anlage 1). 

Zum § 12: 

Im automationsunterstützten Grundbuch sol­
len die Eintragungen zur Verbesserung der 
übersichtlichkeit, aber auch zur Einsparung von 
Speicherplatz in d~r EDVA sowie von Arbeits­
aufwand bei der Datenersterfassung möglichst 
knapp gefaßt werden, ohne dadurch die vom 
Grundbuchsbenützer erwartete Information zu 
schmälern. Im Zug der Vorarbeiten zum Projekt 
der Grundbuchsumstellung ist daher durch Be­
fragung einerseits erfahrener Praktiker und an­
dererseits der beteiligten Kreise im Rahmen der 
Projektgruppe Grundstücksdatenbank erhoben 
worden, welche Eintragungsbestandteile entbehr­
lich sind. Daraus haben sich die in den Abs. -1 
bis 3 enthaltenen Beschränkungen gegenüber dem 
geltenden Grundbuchsrechtergeben. Im übrigen 
soll, wie schon im allgemeinen Teil der Erläute­
rungen und zum § 1 ausgeführt wurde, an der 
geltenden Rechtslage -nichts _ geändert werden. 
Dies gilt auch für die übertragung einer Ein­
tragung aus einer Einlage in eine andere. 

Die rangmäßige Reihung der Grundbuchs­
eintragungen - soweit sie überhaupt durch 
den Zeitpunkt des Einlangens des Grundbuchs­
stücks in der Grundbuchsabteilung bestimmt 
wird - kann schon aus den Tagebuchzahlen in 
Verbindung mi t der Jahreszahl entnommen 
werden. Die Anführung dieses Zeitpunkts in 
der Eintragung ist daher entbehrlich. Besteht 
ausnahmsweise ein Bedürfnis an der Feststellung 
dieses Zeitpunkts, kann er den Grundbuchsakten 
entnommen werden. 

Die Bezeichnung der Eintragungsart ist bei den 
in Abs. 1 aufgezählten Eintragungen überflüssig, 
da sich auf Grund der zugrunde liegenden Rechts­
vorschriften schon aus dem Inhalt einer Ein­
tragung ergibt, ob es sich um eine Einverleibung, 
Anmerkung oder Ersichtlichmachung handelt. 
Hingegen sind Vormerkungen zur Unterschei­
dung von Einverleibungen im Eintragungstext 
weiterhin als solche zu bezeichnen; für Vor­
merkungen bleibt daher der § 103 Abs. 1 GBG, 
wonach jede Eintragung die Bezeichnung ihrer_ 
Art (§ 8 GBG) zu enthalten hat, unberührt. 

Die Abs. 2 und 3 sehen vor, daß die Grund­
buchsurkunden nur noch beschränkt· in die Ein­
tragungen aufzunehmen sind, und zwar einer­
seits grundsätzlich nur die Titelurkunden und 
andererseits nur in Eintragungen über den Er­
werb des Eigentumsrechts und des Pfandrechts; 
zu diesen Eintragungen gehören ~uch Zuschrei­
bungen, nicht aber Abschreibungen. Beim Eigen­
tumsrecht entsteht das Interesse an der Wieder­
gabe in der Eintragung bei der Veräußerung 
der Liegenschaft oder Teilen davon im Hinblick 
auf die in der Abgabenerklärung zu machenden 
Angaben. Beim Pfandrecht erleichtert die Angabe 
der Titelurkunde die Behandlung in einem all­
fälligen Exekutionsverfahren. Ein darüber hinaus 
gehendes Interesse an der Angabe von Grund­
buchsurkunden konnte in den oben angeführten 
Erhebungen nicht festgestellt werden. Die im 
Abs. 2 vorgesehene Beschränkung auf bestimmte 
Bezeichnungen, die durch Verordnung zu be­
stimmen sind, hat ihren Grund darin, daß die 
Urkunden in der EDVA verschlüsselt gespeichert 
werden sollen. Diese Regelung -berührt selbst­
verständlich nicht die Tauglichkeit von Urkun­
den als Grundlage _ grundbücherlicher Eintragun­
gen, insbesondere wird die Vertragsfi-eiheit da­
durch nicht eingeschränkt. Sie hat bloß zur Folge, 
daß atypische Verträge, sofern sich für sie nicht 
eine bestimmte Benennung eingebürgert hat, in 
der Grundbuchseintragung nur mit einer Sam­
melbezeichnung anGeführt werden können. 

Unberührt bleibt gemäß Abs. 3 die Möglich­
keit der Berufung auf bestimmte Stellen der Ur­
kunde gemäß § 5 Satz 2 GBG. Für diesen Fall 
muß keine Beschränkung der Bezeichnung der 
Urkunde angeordnet werden, da für die Ein­
tragung der wesentlichen Bestimmungen der 
büchlichen Rechte, zu der die Verweisung ge-
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mäß § 5 Satz 2 GBG gehört, keine Formatierung 
vorgesehen ist. 

Eine Erweiterung der Eintragungsbestandteile 
gegenüber dem geltenden Grundbuchsrecht sieht 
hingegen Abs. 4 vor. Die Anschrift des Grund­
stückseigentümers wird vor allem in verschie­
denen Verwaltungsverfahren benötigt; so haben 
die Vermessungsämter die Anschrift des Grund­
stückseigentümers schon bisher im Grundstücks­
verzeichnis des Katasters ersichtlich gemacht. Auch 
für die Grundbuchsgerichte wird im Fall nach­
träglicher amtswegiger Eintragungen die Zustel­
lung an den Eigentümer erleichtert. Mit dem 
Abs. 4 soll selbstverständlich keine Pflicht des 
Grundbuchsgerichts begründet werden, die An­
schriften laufend zu überwachen. Ergibt sich je­
doch bei späteren grundbücherlichen Amtshand­
lungen, daß sich die Anschrift geändert hat, ist 
dieser Umstand von Amts wegen ersichtlich zu 
machen. Auch steht es dem Eigentümer frei, die 
Ersichtlichmachung der Änderung seiner An-

I schrift - etwa unter Vorlage eines Meldezet­
tels - zu beantragen. 

macht, daß sich der Grundbuchsstand in dies~r 
Einlage noch ändern kann. 

Soweit von dieser Möglichkeit Gebrauch ge­
macht wird, sind Diskrepanzen zwischen Be­
schluß und Eintragung ausgeschlossen und inso­
weit werden Berichtigungsverfahren nach § 104 
Abs. 3 GBG damit entbehrlich. Ein weiterer 
Vorteil ist, daß die Parteien schon auf Grund 
der Zustellung des Grundbuchsbeschlusses nicht 
nur erfahren, was eingetragen werden soll, son­
dern was tatsächlich eingetragen worden ist. 

Der § 13 gilt nicht für die Löschung der 
Plombe, wenn es zu keiner Eintragung in das 
Grundbuch kommt. In diesem Fall ist gemäß 
§ 456 Geo weiterhin erforderlich, daß die 
Löschung der Plombe schriftlich angeordnet wird. 

Zum § 14: 

Im herkömmlichen Grundbud1 können neue 
Eintragungen innerhalb eines Blattes nur im 
räumlichen Anschluß an die bereits vorhandenen 
Eintragungen vorgenommen werden, und zwar 
auch dann, wenn die neue Eintragung inhalt-
lich mit einer weiter vorne stehenden Eintra-

Zum § 13: gung zusammenhängt (zB auf die Person eines 
Da nach § f. Abs. 1 Grundbuchseintragungen Eigentümers bezügliche Anmerkungen); in die­

im automationsunterstützten Grundbuch durch sem Fall sind zum besseren Verständnis der 
Speicherung in einer Datenbank zu führen sind, Eintragungen Verweisungen vorgesehen. Das 
besteht der Vollzug von Grundbuchsbeschlüssen, automationsunterstützte Grundbuch ist dieser 
mit denen Eintragungen bewilligt oder' angeord- Beschränkung nicht unterworfen: Neue Eintra­
net werden, in der Eingabe dieser Eintragungen' gun gen können in dem angeführten Fall auch 
an einem Datenendgerät; hierbei handelt es sich zwischen den bereits bestehenden Eintragungen 
nach dem derzeitigen Stand der Planung um eingeordnet werden. 
Bildschirmgeräte. Davon ausgehend ermöglicht Infolgedessen ist zum Unterschied :vom her­
§ 13 eine arbeitssparende Verflechtung von Ent- kömmlichen Grundbuch nicht mehr die Gewähr 
scheidungs- und Vollzugstätigkeit am Bildschirm- gegeben, daß die am Ende jedes Blattes auf­
gerät. Der Rechtspfleger, der nach Prüfung eines scheinenden Eintragungen tatsächlich die zuletzt' 
Antrags und dessen Beilagen oder der sonstigen vollzogenen sind. Der § 14 sieht daher die Er­
Entscheidungsunterlagen eine Eintragung bewilli- sichtlichmachung der "letzten Tageb\!chzahl", das 
gen oder anordnen will, kann diese Eintragung ist die Tagebuchzahl der in einer Einlage jeweils 
"vorläufig" (also' ohne Löschung der Plombe) letzten vollzogenen Eintragung unter ß'eifügung 
eingeben und das Ergebnis dieser Eintragung am der Jahreszahl, in der Aufschrift vor. Unter 
Bildschirmgerät überprüfen und allenfalls ändern. letzter vollzogener Eintragung ist auch die nach 
Entspricht die eingegebene Eintragung seiner § 3 Abs. 2 vollzogene Einverleibung der 
Absicht, kann er sie auf dem der Datenendstation Löschung oder Löschung einer Eintragung zu 
angeschlossenen Drucker sofort ausdrucken. Die- verstehen.' Diese Ersichtlichmachung läßt auf den 
ser Ausdruck kann als Bestandteil des Grund~ ersten Blick erkennen, ob (früher ausgestellte) 
buchsbeschlusses verwendet werden. Nach der Grundbuchsabschriften noch dem aktuellen 
Unterfertigung der Urschrift des Grundbuchs- Grundbuchsstand entsprechen. Die Bezeichnung 
beschlusses kann die Eintragung durch Löschung als "letzte Tagebuchzahl" ist dabei in die Ein­
der Plombe vollendet werden. Diese Löschung tragung aufzunehmen (siehe das angesd1lossene 
entspricht somit dem Ziehen des Abschlußstriches Eintragungsmuster, Anlage 1). 
im geltenden Grundbuchsrecht. ' 

Da ,die Eintragung nach dem § 13 durch die 
Solange im Grundbuch eine Plombe ersicht- Löschung der Plombe vollendet wird, muß jede 

lich gemacht ist, kann niemand auf die Richtig- derartige Löschung zu einer Änderung der Er­
keit und Vollständigkeit des Grundbuchsstandes sichtlichmachung der "letzten Tagebuchzahl" 
vertrauen. Es war daher nicht notwendig, eine führen. Es konnte daher im § 14 eine "automa­
weitere Maßnahme vorzusehen, die beim Beginn tische" Änderung der "letzten Tagebuchzahl:' 
des Vollzugs der Eintragung den in das Grund- vorgesehen werden, die durch die Eingabe der 
buch Einsichtnehmenden darauf aufmerksam Löschung der Plombe gemäß § 13,.ausgelöst wird. 
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Zum § 15: 

Den durch diesen Gesetzentwurf nicht ge­
änderten Grundsätzen des Grundbuchsrechts ent­
spricht es, daß eine grundbücherlicheEintragung 
nur auf Grund eines Beschlusses und im Weg des 
Vollzugs durch einen Gerichtsbediensteten vor­
genommen werden darf. Das heißt, daß auch im 
automationsunterstützten Grundbuch die Daten­
verarbeitung nur ein Hilfsmittel zur Speicherung, 
Ordnung und Wiedergabe grundbücherlicher Ein­
tragungen ist, auf deren Inhalt aber keinen Ein­
fluß nimmt. § 15 sieht aus den folgenden Grün­
den eine gewisse Einschränkung dieses Grund­
satzes vor. 

Haftet eine grundbücherliche Belastung nicht 
auf der ganzen Liegenschaft, dann kann im her­
kömmlichen Grundbuch bei einer Knderung der 
Eigentumsverhältnisse nur unter Heranziehung 
auch der gelöschten Eintragungen im B-Blatt 
festgestellt werden, welcher Miteigentumsanteil 
von der Belastung betroffen ist. Da im auto­
mationsunterstützten Grundbuch gelöschte Ein­
tragungen grundsätzlich nicht mehr Bestandteil 
des Hauptbuchs sind, muß die Bezeichnung des 
belasteten Anteils bei entsprechenden Knderun­
gen im B-Blatt ebenfalls geändert werden. Dies 
macht das Grundbuch - vor allem bei Woh­
nungseigentumseinlagen - wesentlich übersicht­
licher. Die im § 15 vorgesehene "automatische" 
Berichtigung der Bezeichnung belasteter Eigen­
tumsanteile in der Eintragung im C-Bl'att ist 
eine bedeutende Arbeitsvereinfachung bei der 
Erledigung von Grundbuchssachen. (Unter Be­
zeichnung wird in diesem Zusammenhang der in 
der Grundstücksdatenbank verwendete Ord­
nungsbegriff verstanden.) Diese Berichtigung wird 
durch die Eingabe der entsprechenden Eintragun­
gen im B-Blatt ausgelöst und kann der auto­
mationsunterstützten Datenverarbeitung ohne 
Gefährdung der Rechtssicherheit überlassen wer­
den. 

Zum § 16: 

In der Grundstücksdatenbank besteht die Mög­
lichkeit, die für den Kataster bedeutsamen 
Grundbuchseintragungen mit den Katastereintra­
gungen zu verknüpfen. Die für das herkömmliche 
Grundbuch vorgesehene Verständigung des Ver­
messungsamtes von solchen Eintragungen (§ 119 
Z 5 GBG) ist daher jedenfalls für das Eigen­
tumsblatt entbehrlich. 

Die Verständigung des Vermessungsamtes kann 
jedoch in den sonstigen Fällen weiterhin erfor­
derlich sein; dies gilt insbesondere für die Tei­
lung von Grundstücken. Die Teilung von Grund­
stücken wird nämlich gemäß § 7 a VermG durch 
die Eintragung im Grundbuch vorgenommen. 
Die Knderungen, die sich daraus im Kataster er­
geben, können daher anläßlich' der Bescheinigung 
des der Teilung zugrunde liegenden Plans gemäß 
§ 39 VermG nur vorbereitet, aber noch nicht 

durchgeführt werden; denn in diesem Zeitpunkt 
steht noch nicht fest, ob und in welchem Um­
fang die Teilung tatsächlich durchgeführt werden 
wird. Es bedarf daher nach der gegenwärtigen 
Organisationsform des Katasters weiterhin der 
Verständigung des Verrnessungsamtes durch Zu­
stellung von Beschlußausfertigungen, um. dieses 
Zur Vornahme der entsprechenden Eintragungen 
im Kataster zu veranlassen. 

Zum § 17: 

Es ist zwar im höchsten Maße unwahrschein­
lich, daß bei der Speicherung der Grundbuchs­
e~ntragungen, also bei der automationsunter­
stützten Datenverarbeitung selbst, ein Fehler, auf­
tritt. Trotzdem schafft § 17 für' einen solchen 
Fall 'die rechtliche Grundlage für eine Berichti­
gung des Grundbuchs. Z,u den im §17 angeführ­
ten Fehlern würde auch eine falsche Eintragung 
gemäß § 15 gehören. 

Zum § 18: 

Die Funktion, die die gesonderte Führung' 
der Eigentums- und Lastenblätter heute hat, wird 
im automationsunterstützten Grundbuch wesent­
lich zweckmäßiger durch die Möglichkeit einer 
besonderen Abfrage erfüllt, bei der nur ein be­
stimmter Miteigentumsanteil mit den auf diesen 
bezüglichen Eintragungen wiedergegeben wird. 

Die im Abs. 2 vorgesehene Behandlung der bei­
den' Abteilungen des Hauptbuchs in Tirol durch 
Zuteilung von eigenen. Zahlenstöcken hat den 
Zweck, bei der Bezeichnung der Einlagen einer 
Katastralgemeinde auch in Tirol mit einer 
numerischen Angabe das Auslangen zu :finden; 
ob eine Einlage der Höfeabteilung oder der all­
gemeinen Abteilung des Hauptbuchs angehört, 
ergibt sich aus der Höhe der Einlagezahl. 

Zum§19: 

Die Bestimmungen über die Ersterfassung 
gehen davon aus, daß diese bis zur Eröffnung 
des umgestellten Grundbuchs (§ 20) ein faktischer 
Vorgang ist, der rechtliche Bedeutung erst mit 
diesem Akt des Griuidbuchsgerichts erlangt. Erst 
nachher können die bücherlich Berechtigten im 
Berichtigungsverfahren (§ 21). Einfluß auf den 
Inhalt des eröffneten Grundbuchs nehmen. 

Der Abs. 1 über die Art der Ersterfassung sagt 
nur ohnehin Selbstverständliches. Der letzte Satz 
des Abs. 1 schafft die gesetzliche Grundlage dafür, 
daß auch alte Eintragungen des Wohnungseigen­
tums im Lastenblatt mit doppelter Ersichtlich­
machung im Eigentumsblatt nach dem WEG 
(1948) in die dem WEG· 1975 entsprechende 
Form zu bringen sind. Es entspricht dies der 
durch § 29 Abs. 1 Z1 WEG 1975 für die Um­
schreibung von Grundbuchseinlagen getroffenen 
Regelung. 

Die Erfahrung in den Grundbuchsabteilungen 
zeigt, daß gegenstandslose Eintragungen teils 
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wegen der Schwierigkeit, die eingetragenen Be­
rechtigten ausfindig zu machen, teils aber nur 
aus mangelndem Interesse oder wegen der damit 
verbundenen Kosten nicht gelösa'-lt werden. Diese 
Eintragungen belasten nicht nur die Grund­
buchsführung, es wäre auch Verschwendung an 
Arbeitsaufwand bei der Ersterfassung und an 
Speicherplatz, sie. in das umgestellte Grundbuch 
zu übernehmen. Abs. 2 schafft deshalb die Mög~ 
lichkeit, das Grundbuch anläßlich der Umstellung 
einfach von gegenstandslosen Eintragungen zu 
befreien. Bei den Pfandrechten ist dabei .der Kreis 
der. gegenstandslosen Eintragungen gegenüber 
dem § 131 Abs. 2. GBG durch Anhebung der 
Wertgrenze auf 10000S erweitert worden, da 
eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß 
die Berechtigten auf diese Eintragung keinen 
Wert .mehr legen. Für andere Rechte als Pfand­
rechte un'd für wiederkehrende Leistungen ergibt 
sich hingegen keine .i\nderung. 

Aus dem eingangs ausgeführten Grund bedarf 
es keines weiteren Verfahrens, um die im Abs. 2 
angeführten Eintragungen bei der Ersterfassung 
nicht zu speichern. Die bücherlichBerechtigten 
müssen den Untergang dieser Eintragungen je­
doch nicht hinnehmen: Sie können die Berichti­
gung des Grundbuchs nach § 21 beantragen, wo­
bei § 21 Abs. 2 ein besonderes Korrektiv hin­
sichtlich gegenstandsloser Eintragungen bietet 
(siehe biezu die ßrläuterungen zum § 21). 

Für die Anpassung der Einlagen der Höfeab­
teilung in Tirol genügt die im Abs. 3 vorge­
sehene Regelung, da sich die neue Bezeichnung 
der Einlagen unmittelbar aus dem Gesetz er­
gibt und· eine Verständigung der Berechtigten im 
Einzelfall nicht erforderlich ist. Abs. 3 sieht da­
her vor, daß diese Anpassung anläßlich der Erst­
erfassung durchzuführen ist; die Geltendmachung 
allfälliger Fehler bleibt dem Berichtigungsver­
fahren nach '§ 21 überlassen. 

Zum§ 20: 

Die §§ 20 und 22 über die Eröffnung des um­
gestellten Grundbuchs einschließlich des Ediktal­
verfahrens sind· den Bestimmungen des Allge­
meinen Grundbuchsanlegungsgesetzes über das 
Richtigstellungsverfahren nachgebildet. Da es sich 
jedoch um keine N euanlegung, sondern bloß um 
die Umformung des bestehenden Grundbuchs 
handelt, ist eine Beteiligung des Oberlandesge­
richtes am Verfahren entbehrlich. 

Bezüglich der weiteren Behandlung der von 
der Umstell ung betroffenen Grundbuchsbände 
wird auf die Bestimmung des § 173 Abs. 1 Z 4 
Geo hingewiesen, wonach Grundbücher dauernd 
aufzubewahren sind. 

Zum § 21: 

Die hier vorgesehene Berichtigung des Grund­
buchs ist eine Berichtigung von Fehlern bei der 
Ersterfassung. Maßstab hierfür ist ausschließlich 

das vor der Umstellung bestehende Hauptbuch 
in Verbindung mit den Bestimmungen über die 
Ersterfassung (§ 19). Da hierfür als Eritschei­
dungsgrundlage der "alte" und "neue" Grund­
buchsstand ausreichen, kann auf besondere Ver­
fahrensbestimmungen verzichtet werden. Es ist 
daher im gewöhnlidlen Grundbuchsverfahren zu 
entscheiden. 

Gemäß Abs. 2 haben Buchberechtigte die Mög­
lichkeit, die Aufnahme von Eintragungen, die 
bei der Ersterfassung als gegenstandslos nicht 
gespeichert worden sind, in das Grundbuch zu 
beantragen, wenn die im Grundbuchsgesetz ge­
regelten Voraussetzungen für eine Löschung ohne 
weiteres Verfahren nicht gegeben sind. Durch die 
antragsgemäße Aufnahme dieser Eintragungen 
wird allerdings nicht ausgeschlossen, daß in der 
Folge das Löschungsverfahren nach den §§ 131 ff. 
GBG eingeleitet wird. 

Der Abs. 3 schränkt den Schutz des Vertrauens 
auf das Grundbuch für eine Frist von sechs Mo­
naten ein, um die bücherlichen Berechtigten vor 
dem Verlust ihrer Rechte infolge falscher Erst­
erfassung zu schützen. Diesem Zweck dient auch 
die Bekanntmachung durch Edikt gemäß § 22. 
Es ist auch - ohne gesetzliche Verpflichtung -
daran gedacht, den. von der Umstellung betroffe­
nen Liegenschaftseigentümern von Amts wegen 
eine Grundbuchsabschrift zuzustellen, sofern sich 
diese Maßnahme als durchführbar erweisen sollte. 
Innerhalb dieser Frist kann der Grundbuchsstand 
mit Sicherheit daher nur durch Einsicht in das 
"neue" und das "alte" Grundbuch festgestellt 
werden. 

Die Versäurnung der im Abs. 3 bestimmten 
Frist schließt die Berichtigung gemäß § 21 mit 
Wirkung gegen dritte Personen unabhängig von 
deren guten Glauben aus, da die Frage der 
Gutgläubigkeit im Grundbuchsverfahren nicht 
geprüft werden kann. Dieser Ausschluß ist nur 
dann gerechtfertigt, wenn diese Personen das 
der Berichtigung entgegenstehende bücherliche 
Recht auf Grund eines Rechtsgeschäfts erworben 
haben, da nur in diesem Fall ein Schutz des 
guten Glaubens in Frage kommt.§ 21 schließt 
jedoch nicht aus, daß der Mangel des guten 
Glaubens im Prozeßweg geltend gemadlt wird. 
Auch werden vor der Umstellung nach anderen 
Vorschriften bestehende Anspüche auf Anfech­
tung bücherlicher Eintragungen oder Geltend­
machung dinglicher Rechte durch § 21 nicht be­
rührt; die Vcrsäumung der im Abs. 3 bestimm­
ten Frist hat daher keinen Einfluß auf solche 
Ansprüche. 

Zum §22: 

Siehe die Erläuterungen zu den §§ 20 und 21. 

Zum § 23: 

Diese Bestimmung beruht auf den in den Er­
läuterungen zum § 21 Ahs. 3 angestellten über-
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legungen. Fehler bei der Ersterfassung sollen 
nicht zur Abweisung von Grundbuchsgesuchen 
führen, die vom richtigen Grundbuchsstand . aus-

. gehen, sondern zur Berichtigung dieser Feh~ 
ler. 

Zum § 24: 

Die in Wien und Niederösterreich, Oberöster­
reich, Steiermark und Kärnten bestehende Land­
tafel hat bei der Aufhebung des Kurienwahlrech­
tes, das die Zugehörigkeit zur Kurie des Groß­
grundbesitzes an den Besitz landtäflicher Liegen­
schaften knüpfte, ihre rechtliche Bedeutung ver­
loren. Das Allgemeine Grundbuchsanlegungsge­
setz hat jedoch die Aufhebung der Landtafe! 
wegen der damit verbundenen praktischen 
Schwierigkeiten, insbesondere der mit der über­
tragung der landtäflichen Liegenschaften in das 
allgemeine Grundbuch für die Gerichte verbunde­
nen außerordentlichen Arbeit, vermieden und im 
§ 68 Beschränkungen für die Ausbücherung land­
täflicher Liegenschaften festgelegt (siehe hiezu die 
EB 375 BlgNR 3. GP, 15). 

Diese Bedenken können infolge der durch die 
Umstellung des· Grundbuchs auf automations­
unterstützte Datenverarbeitung verursachten Er­
leichterungen im . Grundbuchsbetrieb wegfallen. 
Es wird daher die Möglichkeit einer amtswegigen 
übertragung landtäflicher Liegenschaften in das 
allgemeine Grundbuch geschaffen, die zu einer 
vollständigen Auflösung der Landtafe!n führen 
kann. 

Während § 68 Abs. 2 AllgGAG ausnahmslos 
vorschreibt, daß für jeden Gerichtsbezirk ein 
Grundbuchskörper zu bilden ist, ermöglicht 
Abs. 2 unter bestimmten Voraussetzungen auch 
die Bildung von Grundbuchskörpern für jede 
Katastralgemeinde, um die Bildung von Grund­
buchskörpern mit sogenannten überlandgrund­
stüdien zu vermeiden. 

Zum § 25: 

Der Einsatz der automationsunterstützten 
Datenverarbeitung für das Grundbuch mit der 
damit verbundenen Möglichkeit, größere Daten­
bestände nach einem bestimmten Namen zu 
durchsuchen, macht die Notwendigkeit einer 
exakten Eintragung des Namens bücherlicher 
Berechtigter sowie besserer Identifizierungsmög­
lichkeiten besonders deutlich. Dieses Anliegen 
besteht im Interesse der Rechtssicherheit aber im 
gleichen Maße auch für das herkömmliche Grund­
buch. Eine Verbesserung des Rechtszustandes in 
der angegebenen Richtung soll daher nicht auf 
das automationsunterstützte Grundbuch be­
schränkt bleiben, sondern in das Grundbuchsge­
setz Eingang finden. 

Die Z 1 und 3 führen zu einer Eintragung 
auch des Geburtsdatums dieser Personen. Da­
durch soll eine Unterscheidung von Personen 

gleichen Namens ermöglicht werden. Die Auf­
nahme des Geburtsdatums bücherlich Berechtigter 
in die Urkunde und die Eintragung dieses 
Datums im Grundbuch findet schon heute - ohne 
gesetzlichen Zwang - weite Verbreitung; eine 
entsprechende Anregung findet sich auch im § 109 
Abs. 2 Z 4 GV. Eine Novellierung der für die 
Beglaubigung von Unterschriften geltenden 
Rechtsvorschriften ist in diesem Zusammenhang 
nicht erforderlich. Die Beglaubigung 5011 gewähr­
leisten, daß die Person, die die Urkunde unter­
fertigt oder die Unterfertigung als die ihre aner­
kennt, mit der Person, die in der Urkunde be­
zeichnet wird, nicht nur namensgleich sondern 
identisch ist (§ 285 AußStrG: " ... derjenige sei, 
als welchen er sich angibt."; § 79 Abs. 2 NotO: 
" ... Identität ... "). Umfaßt die Bezeichnung 
in der Urkunde nicht nur den Namen, sondern 
auch das Geburtsdatum dieser Person, muß sich 
die Beglaubigung daher auch auf das Geburts­
datum erstredien. Die in Z 2 geforderte Auf­
nahme auch des Geburtsdatums in den Beglaubi­
gungsvermerk soll dem Grundbuchsgericht die 
Kontrolle ermöglichen, ob das Geburtsdatum tat­
sächlich in die Indentitätsprüfung . einbezogen 
wurde. 

Durch die in der Z 2 vorgesehene Erweiterung 
des·vom Erfordernis der Unterschriftenbeglaubi­
gung betroffenen Personenkrcises 5011 sicherge­
stellt werden, daß auch der "richtige" Berechtigte 
in das Grundbudl eingetragen wird, also insbe­
sondere mit de111 richtigen Namen und Geburts­
datum. 

Zum § 26: 
Mit dieser Bestiljlmung wird dem Notar in 

erster Linie die Verpflichtung auferlegt, grund­
sätzlich ebenso wie das' Grundbudlsgericht jeder­
mann Einsicht in das Grundbuch zu gewähren 
(siehe auch die Erläuterungen zum § 6). Dies 
bringt eine weitere Verbesserung des Zugangs 
zum Grundhuch für das rechtsuchende Publi­
kum mit sich. Dies wird sich vor allem an 
Orten auswirken, an denen zwar kein Grund­
buchsgericht, wohl aber eine Notarstelle besteht. 
Wenngleidl es sich bei der Einsichtsgewährung 
weder um -eine Tätigkeit des Notars in einem 
gerichtlichen Verfahren, noch um eine Beauftra­
gung durch das Gericht im Einzelfall handelt, 
rechtfertigt die übertragung von gerichtlichen 
Aufgaben durch das vorliegende Gesetz, dem 
Notar bei dieser Tätigkeit die Stellung eines 
Gerichtskommissärs einzuräumen. Damit ergibt 
sich auch die Regelung der Materie im Gerichts­
kommissärsgesetz. 

Im Abs. 2 konnte dem Notar in dem dort be~ 
stimmten Umfang schon von Gesetzes wegen 
die Befugnis zur Einsicht in das Personenverzeich­
nis eingeräumt werden, da hier ein rechtliches 
Interesse im Sinne des § 5 Abs. 4 schon nach der 
Art seiner Tätigkeit als Gerichtskommissär gege­
ben ist. 
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Nach Abs. 3 hat der Notar Personen, die im 
Grundbuch als Eigentümer oder Bauberechtigte 
eingetragen sind, Einsicht in das Personenver­
zeichnis über die sie betreffenden Eintragungen 
zu gewähren, nicht aber anderen Personen. Diese 
müssen sich' gemäß § 5 Abs. 4 zweiter Satz unter 
Darlegung ihres rechtlichen Interesses an das 
Grundbuchsgericht wenden. 

Zum § 27: 

Fehler b~i der Führung des Grundbuchs kön­
nen vor allem mit Rücksicht auf den Vertrauens­
grundsatz erheblichen Schaden verursachen. Sol­
che Fehler können auch im herkömmlichen 
Grundbuchsbetrieb vorkommen. Ob und in wel­
chem Umfang daraus Schadenersatzansprüche 
entstehen, ist nach dem Amtshaftungsgesetz zu 
beurteilen. Der Einsatz der automationsunter­
stützten Datenverarbeitung macht jedoch eine 
besondere Haftungsregelung, die über das Amts­
haftungsgesetz hinausgeht, erforderlich. 

Grund hiefür ist jedenfalls nicht die Annahme, 
daß die automationsunterstützte Datenverarbei­
tung die Gefahr von unverschuldeten Fehlern -
insbesondere auf Grund technischer Mängel -
mit sich bringen könnte, der Bund sich also eines 
gefährlichen Mittels bediene. Zwar sind Daten­
verarbeitungsgeräte, wie alle technischen Geräte, 
Störungen unter,worfen. Diese wurden jedoch 
nicht zu falschen Eintragungen oder Auskünf­
ten über Eintragungen führen, sondern bloß zu 
einern Ausfall des Systems oder eines Teiles da­
von. Auch - an sich mögliche - Übertragungs­
fehler im Rahmen der Datenfernverarbeitung 
führen zu Fehlermeldungen durch das System. Die 
Erfahrung zeigt vielmehr, daß in der automa­
tionsurtterstützten Datenverarbeitung tatsächlich 
auftretende Fehler letztlich immer auf mensch­
liches Versagen zurückzuführ~n sind, wie Ein­
gabe-, Bedienungs- oder Programmierfehler. 

Im Vordergrund steht vielmehr die Überle­
gung, daß durch den Einsatz der automations­
unterstützten Datenverarbeitung der Ablauf, der 
zu einern Fehler führt, für den Außenstehenden 
undurchschaubar ist und sich für ihn dadurch die 
Unmöglichkeit ergeben kann, das Verschulden 
nachzuweisen. Dies umso mehr, als die Fehler­
ursache oft selbst für die in der automations­
unterstützten Datenverarbeitung Beschäftigten 
nicht oder nur schwer erkennbar ist. 

§ 27 dehnt daher die im Amtshaftungsgesetz 
normierte Verschuldungshaftung auf eine den 
neuen Sonderhaftpflichtgesetzen (zB § 9 EKHG, 
§ 53 ForstG 1975, § 187 BergG 1975) angeglichene 
Gefährdungshaftung aus. Nur aus sprachlichen 
Gründen wurde dabei von dem im EKHG ver­
wendeten Begriff "Verrichtungen" abgegangen; 
auch durch den im § 27 verwendeten Begriff 
"Mittel" werden nur technische Funktionen, nicht 
aber menschliche 'Tätigkeiten erfaßt. Von den 

übrigen Regeln des Amtshaftungsgesetzes abzu­
gehen besteht kein Anlaß. 

Die Ausdehnung der Haftung ist jedoc.1-t nur 
für den Bereich der "besonderen Gefahr'\ also, 
für Fehler, die durch den Einsatz der automa­
tionsunterstützten Datenverarbeitung verursacht 
werden, gerechtfertigt. Das heißt, daß auch nach 
der Umstellung des Grundbuchs auf automations­
unterstützte Datenverarbeitung nicht alle Schä­
den, die durch die Grundbuchsführung verur­
sacht werden, der erweiterten Haftung unter­
liegen. Nicht von der erweiterten Haftung be­
troffen werden zB Schäden, die durch die Set­
zung eines falschen Eingangsvermerks, durch 
Unterlassung der Eintragung der Plombe, durch 
eine rechtlich verfehlte Grundbuchsentscheidung 
oder durch Fehler bei der Abfertigung von 
Grundbuchsbeschlüssen entstehen. Dies ist im 
Int~resse einer leichteren Rechtsdurchsetzung ein 
weiterer Grund, eine Sonderregelung zum Amts­
haftungsgesetz zu treffen. 

Der im § 27 verwendete Begriff der Grund­
buchsführung ist dem eingangs dargelegten Zweck 
der Regelung entsprechend weit zu verstehen. 
Es gehört daher nimt nur die Behandlung von 
Grundbuchssachen dazu, sondern auch die Ab­
wicklung des Einsichts- und des Auskunftsver­
kehrs. 

Zum § 28: 
I. 

Die in Abs. 1 angeführten Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes werden den Besonderheiten 
des Grundbuchs nicht gerecht; ihre Anwendbar­
keit auf das (auf automationsunterstützte Daten­
verarbeitung umgestellte) Grundbuch wird daher 
aus den folgenden Erwägungen ausgeschlossen: 

1. Der im § 11 DSG normierten Pflicht zur 
Mitteilung "seiner" Daten an den Betroffenen 
bedarf es für das Grundbuch nicht, da dieses 
öffentlich ist (siehe hiezu auch die Erläuterungen 
zum § 5). Das gleiche gilt für die Pflicht zur 
Mitteilung d~r Herkunft und der Rechtsgrund­
lage für die Ermittlung, Verarbeitung, Benützung 
und Übermittlung dieser Daten. Die meisten Ein­
tragungen werden nämlich auf Antrag des Be­
troffenen selbst vorgenommen; wenn dies nicht 
der Fall ist, wird er von der Eintragung ver­
ständigt. Weiterer Auskünfte bedarf es daher 
nicht. Die Re'chtsgrundlage ergibt sich aus dem 
Grundbuchsrecht einschließlich des vorliegenden 
Gesetzes. 

Der im§ 11 DSG weiter vorgesehenen Pflicht 
zur Auskunft für die Empfänger übermittelter 
Daten kann im Grundbuch bei derzeit über drei 
Millionen Grundbuchseinsichten ,und über 
400 000 schriftlichen Auskünften jährlich mit 
vertretbarem Aufwand nicht nachgekommen 
werden. Angesichts der Offentlichkeit des Grund­
buchs kann wohl auch kein berechtigtes Interesse 
des Betroffenen an dieser Auskunft bestehen. ' 
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2. Die im § 12 DSG normierte Pflicht zur 
Richtigstellung oder Löschung von Daten ist 
mit der Rechtskraft der den -Eintragungen zu­
grunde liegenden Beschlüsse, der rechts be grün­
denden Wirkung der Eintragungen (mit Aus­
nah,me der Ersichtlichmachungen) und dem 
Schutz des Vertrauens auf. den Grundbuchsstand 
unvereinbar. Der im § 12· DSG vorgesehene 
Rechtsbehelf ist im Grundbuch auch nicht not­
wendig, um den Betroffenen vor Rechtsnach­
teilen zu schützen. Denn das Grundbuchsrecht 
enthält über das Datenschutzgesetz weit hinaus­
gehende Regelungen, die dieses Ziel verfolgen. 

3. Pr.ivatpersonen, die gemäß §. 6' bis 8 einen 
eigenen Anschluß an die Grundstücksdatenbank 
haben, können in der Regel nicht als "ver­
längerter Arm" der Datenverarbeitung im 
öffentlichen Bereich angesehen werden. Sie sind 
in diesem Zusammenhang Auftraggeber, Verar­
beiter, Benutzer von Daten und übermittler von 
Daten im Sinn des § 3 DSG und unterliegen 
. insoweit den Bestimmungen des dritten Ab­
schnitts des bSG über den privaten Bereich. 

Aus den zum § 11 DSG angeführten Gründen 
ist daher auch für sie das im ,§ 25 DSG normierte 
Auskunftsrecht auszuschließen. 

4. Die übermittlung von Grundbuchsabschrif­
ten in das Ausland würde dem 4. Abschnitt des 
DSG über den internationalen Datenverkehr 
(§§ 32 bis 34 DSG) unterliegen und nach Maß­
gabe dieser Bestimmungen der Genehmigung 
oder Registrierung bedürfen. Dies ist angesichts 
der öffentlichkeit des Grundbuchs jedoch nicht 
sinnvoll. 

5. Die Aufnahme der Registernummer, die 
im § 47 Abs. 4 zweiter und dritter Satz DSG 
vorgeschrieben wird, in Grundbuchsabschriften 
ist ebenfalls nicht sinnvoll. 

11. 

Nach § 10 DSG ist für jeden Verarbeiter von 
dem für die Durchführung der Verarbeitung 
zuständigen Organ eine Betriebsordnung zu er­
lassen. Das würde für das Grundbuch - soweit 
es auf automationsunterstützte Datenverarbei­
tung umgestellt ist - bedeuten, daß jedes Grund­
buchsgericht eine eigene Betriebsordnung erlas­
sen müßte. 

Der Abs. 2 sieht deshalb vor, daß der Bundes­
minister für Justiz im Rahmen seines Wirkungs­
bereichs, also nur für die Grundbuchsgerichte 
und sonstige Stellen im Bereich' der Justiz, zur 
Erlassung einer einheitlichen Betriebsordnung 
für das Grundbuch zuständig ist. 

Zum § 29: 

Die im Abs. 1 für Grundbuchsabschrifte.Q. vor­
gesehene Gebühr ist im Vergleich zu der im 

Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren­
gesetz 1962 vorgesehenen Gebühr (TP 11 lit. c 
Z 1) günstiger (wenn man einen Ausdruck im 
Umfang von vier Seiten im Format A 4 einem 
Bog.en gleichsetzt). Damit wird dem Umstand 
Rechnung getragen, daß auch die - bisher ge­
bührenfreie - Grundbuchseinsicht durch die 
Ausstellung von Abschriften zu gewähren ist 
(§ 5 Abs. 2). Der zweite Satz trägt dem Umstand 
Rechnung, daß für die Herstellung der Ab­
schriften voraussichtlich sogenanntes Endlos­
papier verwendet werden wird. 

Die im Abs. 2 vorgesehene Gebührenbefreiung 
hat ihren Grund darin, daß durch di.e Regelung 
des Ediktal- und Berichtigungsverfahrens nach 
der Umstellung (§§ 21 und 22) von den Buch­
berechtigten mittelbar verlangt wird, sich um 
die Richtigkeit des umgestellten Grundbuchs zu 
kümmern. Dazu ist es notwendig, - daß diese 
P.ersonen in das umgestellte Grundbuch während 
der angeführten Frist Einsicht nehmen. Neben 
der damit verbundenen Mühe sollen ihnen da­
durch nicht auch Kosten erwachsen. Eine Ein­
schränkung auf die für diesen Zweck tatsächlich 
notwendigen Einsichten konnte in die gegen­
ständliche Bestimmung nicht aufgenommen 
werden, da eine solche Einschränkung nicht 
administrierbar wäre. 

Die im Abs. 3 vorgesehene v,erwaltungsabgabe 
soll die Kosten decken, die durch die Inanspruch­
nahme des Anschlusses an die Grundstücksdaten­
bank in der Datenverarbeitungszentrale (insbe­
sondere ePU-Zeit) entstehen. Im Sinn der im 
§ 31 vorgesehenen Aufteilung der Vollziehungs­
kompetenz war daher eine vom Bundesminister 
für Bauten und Technik festzusetzende Verwal­
tungsabgabe vorzusehen und auf den § 47 
Abs.1 VermG zu verweisen. Diese Bestimmung in 
der Fassung des gleichzeitig mit diesem Gesetzes­
entwurf ausgearbeiteten Entwurfs einer Novelle 
zum VermG regelt die FestSetzung einer Gebühr 
für die Abfrage von Katasterdaten mit eigenen 
Datenendstationen. 

Zum § 30: 

Der im, Abs. 1 vorgesehene verhältnismäßig 
knappe Termin für das Inkrafttreten des 
Gesetz,es ermöglicht einen möglichst raschen Be­
ginn der unmittelbaren Vorbereitungsarbeiten 
für die Umstellung bestimmter Grundbücher auf 
automationsunterstütz,e Datenverarbeitung. 

Von unmittelbarer Bedeutung für die Rechts­
unterworfenen ist dieser Termin nur hinsichtlich 
der im § 25 enthaltenen Änderungen des Grund~ 
buchsgesetzes. Hiefür ist in Verbindung mit der 
im Abs. 2 vorg,esehenen übergangsr,egelung für 
ältere Urkunden eine längeDe Legisvakanz nicht 
erforderlich. 
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Zum § 31: 

In der Vollzugsklausel wird darauf Bedacht 
genommen, daß mit Hilfe der Grundstücks­
datenbank sowohl das Grundbuch, das zum 
Wirkungsbereich des BMJ gehört, als auch der 
Kataster, der zum Wirkungsbereich des BMB 
gehört, geführt werden. 

Die Z 2 weist die Zuständigkeit für die Ein­
richtung und Betreibung der für die Grundstücks" 
datenbank erforderlichen Mittel der automations­
unterstützten Datenverarbeitung mit Ausnahme 
der Datenendstationen im Wirkungsbereich des 

Bundesministers für Justiz federführend dem 
BMB zu, da das BMB - vor allem im Rahmen 
des § 2 Abs. 3 Bundesrechenamtsgesetz - sowohl 
über die notwendigen Anlagen aJs auch über 
einschlägig geschultes Personal verfügt. In Ver­
bindung mit der Bezugnahme auf den § 2 Abs 3 
Bundesrechenamtsgesetz wird auch klargestellt, 
daß eine Vereinbarung gemäß § 13 Abs . .2 DSG 
nicht erforderlich ist. 

Zum Wirkungsbereich des Bundesministers für 
Justiz gehören auch die Datenendstationen, die 
nach den §§ 6 bis 8 der Grundbuchsabfrage 
dienen. 
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GRUNDBUCH 01002 Alsergrund 
BEZIRKSGtRICHT Innere Stadt Wien 

EINLAGEZAHL958 
SEITE 

****************************************************** ABFRAGEDATUM 1980-04-30 
Letzte TZ 2410/1980 
Wohnungseigentum 
PLombe 2500/1980 
************************************* Ai ************************************** 

GSi-NH K G--i'm B{) (tH) . ·(;81 ·-·rIDF~ES SE 

565 01002 Baufl.iic:IH:! Sob i ~?!::.I·: i <;). i 2 

************************************* A2 ************************************** 
1 a 8352/1973 Bauplatz (auf) Gst 565 
2 Cl 8352/1973 Verpflichtung zur Herstellung der Hbhenlage und zur übergabe 

gem Pkt 1 Bescheid 1973-07-1~ 
************************************* B *************************************** 

2 ANTEIL: 66/1112 OZ: 20/a 
SpeLlitz EveLine 
GEB: ADR: Sobieskig~ 12 1090 

a 8451/1974 Ver~ußerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentumsrecht 
c .2410/1980 WOhnungseigentum an W 1 

~:~ (.ü-lTE H .. : 65/ i 112 DZ: 20/b 

;..­
i:I 
;;-

:tQ 

'" .-

<,H>. 
\,;) . 
.;.. 
p.,. 
~. 

t:::d 
(1) 

~ 
CJQ 

(1) 

::;l. 

~ 
<,H> 
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GRUNDBUCH 01002 ALsergrund 
BE,ZH~KSGE:rn:CHT Irn'I€H'e Stadt ~J j 0:n 

EINLAGEZAHL 
SEITE 

?~}a 

2 
************************************* B ************** ABFRAGEDATUM 1?80~04-30 

t1a.!r a I. Her' i b f.~}- t 
GEI): (~DI:~: Sob i f:~sk i 9., i 2 '10O:?0 

a 8451/1974 Veräußerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertra'.1 1979-07-13 Eigentumsrecht 
c 2410/1980 Wohnun'.1Seigentuman W 3 

4 ANTEIL: 66/1112 OZ: 20/e 
Sissulak LeopoLd 
GEH: Alm: Sot! i esk i q .12 1090 

a 8451/1974 Veräußerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 EigentuMsr~cht 
e 2410/1980 WohnungseigentuM an W 4 

5 ANTEIL.: '\4/1 i 12 02:" 20/d 
BieberLe B~rbeL 

GE13: Alm: S(Jbi(:~skig. 12 1 ()90 
a 8451/1974 Vsräußerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 EigentuMsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentuffi an W 5 

ANTEIL: 65/1112 OZ: 20/e 
Suck 
GE13: 

F~icharcl 

ADR: Sobieskig. 12 1 ()90 

N· 

"'" 

I.» 

~ 
0.­
n ... 
C;j 
!2. 
;; 

(Jq 

~ 
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GRUNDBUCH 01002 ALsergrund 
BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien 

EINLAGEZAHL 
SEITE 

9~)U 
"Z 
,,) 

************************************* B ************** ABFRAGEDATUM 
a 8451/1974 Veräußerungsverbot 

'j (?~:~(')""()4"":3(') 

b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentuffisrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentuffi an W 6 

7 ANTEIL: 89/1112 OZ: 20/f 
Fl"ankman'o 
GEH: 

SUSannf? 
ADR: Sobieskig. 12 

a 8451/1974 Veräußerungsverbot 
'j ()90 

b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentumsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentum an W 7 

8 ANTEIL: 86/1112 OZ: 20/g 
Groß CharLotte 
GEB: ADR: Sobieskig. 12 1090 

a 8451/1974 Veräußerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentumsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentum an W 8 

9 ANTEIL: 89/1112 OZ: 20/h 
Andres 
GEB: 

11a r!:J a}" i:,"! t f? 

a 8451/1974 
b 2410/1980 

ADR: Sobieskig. 12 
Veräußerungsverbot 

1 ~)90 

Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentumsrecht 

..., ..., 
ol>o 
s:L 
(1) 

'"' I;J:I 
~, 
p;-

(lQ 
(1) 

::s 

I') 
V1 
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GRÜNDBUCH 01002 ALsergrund 
BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien 

EINLAGEZAHL 958 
SEITE . 4 

************************************* B ************** ABFRAGEDATUM 1980-04-30 
c 2410/1980 Wohnungseigentum an W 9 

10 ANTEIL: 86/1112 ' OZ: 20/i 
V.:1l-9a Er i ka 
GEB: ADR: Sobieskig. 12 1090 

a 8451/1974. Verä~ßerungsverbDt 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentumsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentum an W 10 

11 ANTEIL: 89/1112 DZ: 20/j 
Fischer' Helmut 
GEB: ADR: Sobieskig. 12 1090 

a 8451/1974 Veräußerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentumsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentum an W 11 

12 ANTEIL: 86/1112 OZ: 20/k 
HaveLka Aloisia 
GEIl': ADR: Sobi~~sl<ig. 12 '1090 

a 8451/1974 VeräuBerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentumsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentum an W 12 

13 ANTEIL: 84/1112 OZ: 20/t 

I\.l 

'" 

w 
w 

"'" P.. ... ... 
~ 
~, 
~ crq ... 
:;I 
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/ 

GRUNÖBUCH 01002 ALsergrund 
BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien 

EINLAGEZAHL 
SEITE 

(?~58 
.:.-
• .> 

************************************* B **************ABFRAGEDATUM 1 (?B()····04····30 

Fün?der Mon i ka 
GEB: ADR: Sobieskig. 12 1090 

a 8451/1974 Veräußerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 Eigentumsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentum an W 13 

14 ANTEIL: 82/11 {2 DZ: 201m 
Fürrath Margarethe 
GEB: ADR: Sob i es k i g. 1:~ 1090 

a 8451/1974 Veräußerungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-1j EigentuMsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentum anW 14 

15 ANTEIL: 62/1112 OZ: 20/n 
Reismüller GabrieLa 
GEn: ADR: Sob i €~sk i ',:). 12. 1090 

a 8451/1974 Veräußerung~verbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 EigentuMsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentuffi an W 15 

16 ANTEIL: 53/1112 OZ: 20/0 
Go LI. 
GEH: 

Pf?tel-
ADR: Sobieskig. 12 109~) 

.... .... 

.;.. 

0-
n> ... 
t7::I 
~. 
iIl 

CI<! 
tb 
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GRUNDBUCH 01002 ALsergrund 
BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien 

EINLAGEZAHL 
SEITE 

(?5B 
6 

************************************* B ************** ABFRAGEDATUM 1 () H () .... 0 -4 ._ . ..3 (-) 
a 8451/1974 Veräuß~rungsverbot 
b 2410/1980 Kaufvertrag 1979-07-13 E.igentumsrecht 
c 2410/1980 Wohnungseigentum an W 16 

************************************* C ***************************~*********** 
a 8236/1974 8444/1978 SchuLdschein 1974-11-20 

PFANDRECHT 4,464.800,--
höchstens 13 1/2 % Z, höchstens 17 % VuZZ, NGS 913.000,--
fUr Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 

b8451/1974 LöschungsverpfLichtung zugunsten Land Wien 
2 a 8451/1974 10668/1978 Schuldschein 1974-11-20 

PFANDRECHT 4,464.800,--
1 % Z, 6 % VuZZ, NGS 446.500,-- fUr Land Wien 

3 a 8451/1974 
VERÄUSSERUNGSVERBOT gem Par 22 Abs 1 WBrG 1968 für L~nd 
!.."I i f,:n 

************************************ ENDE ************************************* 

N 
00 

/' 

t..> 
t..> 
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0.. 
tt> ... 
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Grundstücksabfrage 

KATASTRALGEMEINDE-NR: 01515 

GRUNDSTüCKS-NR. VON: & 
VON: .5 
VON: 
VON: 
VON: . 
VON: 
VON: 
VON: 
VON: 
VON: 

ANFANG U. ENDE D. KG: 

334 der Beilagen 

BIS: 
BIS: .12 
BIS: 
BIS: 
BIS: 
BIS: 
BIS: 
BIS: 
BIS: 
BIS: 

ERGEBNIS 

! 
AUSZUG AUS DEM GRUNDSTüCKSVERZEICHNIS 
KATASTRALGEMEINDE: 015~5 Weinhaus 
VERMESSUNGSAMT: Wien 

29 

Anlage 2 

EINGABE 

NUMERIERUNG: getrennt 
GRENZ KATASTER : ja 

SEITE.: 1 
*********************************~********************************** 1977-10-03 

GST-NR G BLATT-NR BEN-ART (WIDMUNG) FLÄCHE EMZ VHW GBUCH EZ 

AUSGABEBEREICH: & 8 
8 7635-49/3 3 Garten iSS (11515 16 

BEREICHSENDE. *************************************************************** 
AUSGABEBEREICH: .5 .12 

.57535-56/4 0 Baufl~che 3305 0i5i5 64 

.9 7635-49/3 0 Baufläche 647 0~515 16 
.10/1 7635-49/3 0 Ba u f läc1it> 605 01515 14 
.11/1 7635-49/3 0 BaufLäcil2 693 Oi515 2 
.12 7635-49/3 0 Baufläche 996 Oi5i5 2 

BEREICHSENDE *************************************************************** 
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30 ll4 der Beilagen 

Abfrage nach der Grundstücksadresse 

EINGABE 
POL.GEMEINDE 90001 
STRASSENNAME Währin~er Str. EINGABE 
(IRIENTIERUNGSNR: 

ZWISCHENERGEBNIS 

F'OL. GEMEINDE : 90001 WIEN / 
ZNR STR,~SSENNAME ORIENTIERUNGSNR :. 

Wähl" i ngel" Sb" • 163 .., Wähl" Il1gel" Sb" • 164 "'-

3 Wähl' i ngel" Str. 165 
4 Wähl" i ngel" Str. 166 

CD Wälw i ngel" Str. 167 
6 Währ i ngel- S t I" • 168 
7 Wähl" i nger Str. 169 
B Wähl" i ngel" Str. 170 
9 Wähl" i ngel" S tl" • 170a 

10 Wähl" i nger Str. 171 
1 i Wähl" i ngel" Str. 172 AUSWAHL 
1 ~, Wälw i l1gel" Stl" • 173 .:... 

13 Wähl" i ngel- Str. 174 I 
UM GRUNDSTUECKSDATEN ZU ERHALTEN, GEBEN SIE DIE ZEILENNUMMER DER GEWUENSCHTEN 
STRASSE UND ORIENTIERUNGSNUMMER AN CD . 
UM DIE LISTE FORTZUSETZEN, DRüCKEN SIE DIE ENTER-TASTE 

ERGEBNIS 

* / 
POL.GEM.: 90001 WIEN 
STR.,ON.: Währinger Str. 167 

KATASTER * GRUNDBUCH 

* ************************************************************ 
* VA: Wien 

KG: Weinhaus 

KG-NR GST-NR 

1515 .9 

* BG: Döb L i n9 
* Kr. u· Weinhaus 

* 
* KG-NR EZ 

* 
* 1515 16 

* * 
* 
* 
* 
* I. 

* * 
* 

Bei vollständiger Angabe der Adresse 
(Währinger Straße 167) 
erscheint sofort Ergebnisbildschirm 
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334 der Beilagen 31 

Namensabfrag'e 

EINGABE 

l 
FAM: Hube\- VOR: Franl. BEREICHIKGI: AUSGABE KG: EZ: 
********************************************************** 

ZWISCHENERGEBNIS 

! 
FAM: Huber VOR" Franz BEREICHIKG): AUSGABE KG: EZ: 
********************~***************~********************* 1977-10-03 SEIT[: 
Huber Fr anz 

GEB: ADR: Pappenheiwg.6/8 1200 
KG: 01003 Brigittenau EZ: 23891LNR 281 

Hube\- Franz 
GEB: ADR: Tullnerbachstr.l00 3002 
KG: 01906 Purkersdorf EZ: 2236 

Hube\- F,-anz 
GEB: ADR: I\-dning 29 8952 
KG: 01505 KahLenbergerdorf EZ: 200 

Huber F,-anz 
GEB: ADR: Etisabethstr.i3 1010 
KG: 01515 Weinhaus EZ:' 16 

Huber F\-anz 
GEB: ADR: Wilhelw Lebsaft-G.7 3400 
KG: 01704 Klosterneuburg EZ: 948 1330 

Huber Fral1Z 
GEB: ADR: Ober-laaer Str.94 1100 
KG: 01104 Oberlaa land EZ: 47 

Hube,- F,-anz 
GEB: ADR: Dr. Holzknecht-G.3 3400 
KG: 01704 KLosterneuburq EZ: 3211 3338 3339 4811 

******************NÄCHSTER NAME IM VERZEICHNIS FAH: Huber 

! 
a) umblättern (Ente~aste) 
b) Auswahl der EZ und Eingabe in Maske rechts oben 

über Programmfunktionstaste 
Ergebnis = EZ-Abfrage 

VOR: Fral1z 
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32 334 der Beilagen 

Gegenüberstellung 
Grundbuchsgesetz 1955 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 27. (1) Die Urkunden, auf Grund deren eine 
bücherliche Eintragung geschehen soll, müssen 
frei von solchen sichtbaren Mängeln sein, durch 
die ihre Glaubwürdigkeit geschwächt wird, und, 
wenn sie aus mehreren Bogen bestehen, so ge­
heftet sein, daß kein Bogen unterschoben werden 
kann. 

(2) Sie müssen auch eine solche Bezeichnung 
der an dem Rechtsgeschäft beteiligten Personen, 
daß sie nicht mit anderen v,erwechselt werden 
können, sowie die Angabe des Ortes, Tages, 
Monates und Jahres der Ausfertigung der Ur­
kunde enthalten. 

Entwurf: 

§ 27. (1) (unverändert) 

(2) Sie müssen auch eine solche Bezeichnung 
der an dem Rechtsgeschäft beteiligten Personen, 
daß sie nicht mit anderen verwechselt werden 
können, ,einschließlich des Geburtsdatums natür­
licher Personen sowie di~ Angabe des Ortes, 
Tages, Monates und Jahres der Ausfertigung der 
Urkunde enthalten. 

§ 31. (1) Die Einverleibung (§ 8 Z 1) kann § 31. (1) Die Einverleibung (§ 8 Z 1) kann 
nur auf Grund öffentlicher Urkunden oder sol- nur auf Grund öff,entlicher Urkunden oder 
cher Privaturkunden geschehen, auf denen die solcher Privaturkunden geschehen, auf denen die 
Unterschriften' der Personen, deren Recht,e be-, Unterschriften der Parteien gerichtlich oder' 
schränkt, belastet, aufgehoben oder auf eine notariell beglaubigt sind und der Beglaubigungs­
andere Person übertragen werden sollen, gericht- vermerk bei natürlichen Personen auch das Ge-
lich oder notariell beglaubigt sind. burtsdatum enthält. 

§ 98. In den Beschlüssen, womit eine Ein­
tragung bewilligt wird, sind die Grundbuchsein­
lagen zu bezeichnen, in denen die Eintragung 
erfolgen soll; ferner sind unter Beziehung auf 
die der Bewilligung zugrunde liegenden Ur­
kunden die Personen, für die, und die Objekte, 
auf die die Eintragung erfolgen soll, endlich die 
einzutragenden Rechte nebst den wesentlichen 
Bestimmungen mit den in das Hauptbuch em­
zutragenden Worten anzuführen (§ 5). 

§ 98. Inden Beschlüssen, womit eine Ein­
tragung bewilligt wird, sind die Grundbuchsein­
lagen zu bezeichnen, in denen die Eintragung 
erfolgen soll; ferner sind unter Beziehung auf die 
der Bewilligung zugrunde liegenden Urkunden 
die Personen, für die, und die Objekte, auf die 
die Eintragung erfolgen soll, endlich die einzu­
tragenden Rechte nebst den wesentlich,en Bestim­
mungen mit den in das Hauptbuch einzutragen­
den Worten anzuführen (§ 5). Bel natürlichen 
Personen ist auch das Geburtsdatum anzuführen. 

Gerichtskommissärsgesetz 

(kein Gegenstück) § 2 a. (1) Ein Notar, dem die Befugnis gemäß 
§ 6 Grundbuchsumstellungsgesetz zusteht, ist bei 
der Ausübung dieser Befugnis als Gerichtskom­
missär tätig. 

(2) Diese Befugnis erstreckt sich unbeschadet 
des Abs. 3 auf das Personenverzeichnis nur, so­
weit er als Gerichtskommissär in Verlassenschafts­
sachen tätig wird. 

(3) Er hat im Rahmen dieser Befugnis jeder­
mann Grundbuchseinsicht zu gewähren. § 5 
Abs. 2, 3, 4 erster Satz und 5 Grundbuchs­
umstellungsgesetz ist sinngemäß anzuwenden. 

(4) Der Notar hat für Amtshandlungen nach 
Abs. 3 Anspruch auf Gebühren, deren Höhe 
sich nach den für gleichartige Amtshandlungen' 
der Gerichte festgesetzten Gerichtsgebühren 
richtet. 
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